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Gesetz ,
betreffend die

Jnvaliditäts- und Altersversicherung.
Vom 22 . Juni 1889 .

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen rc.
verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats und des
Reichstages, was folgt :

8 1 . Nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes werden vom vollendeten
r-chzehnten Lebensjahre ab versichert:

t ) Personen , welche als Arbeiter , Gehülfen, Gesellen , Lehrlinge oder Dienstboten
en Lohn oder Gehalt beschäftigt werden ;

2) Betriebsbeamte sowie Handlungsgehülfen und -Lehrlinge (ausschließlich der in
Apotheken beschäftigten Gehülfen und Lehrlinge), welche Lohn oder Gehalt beziehen , deren
regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst an Lohn oderGehalt aber 2000Mk . nicht übersteigt, sowie

3) die gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Personen der Schiffsbesatzung deutscher
Seefahrzeuge (§ 2 des Gesetzes vom 13 . Juli 1887 , Reichs - Gesetzbl . S . 329) und von
Fahrzeugen der Binnenschiffahrt. Die Führung der Reichsslagge auf grund der gemäß
Artikel II 8 7 Absatz 1 des Gesetzes vom IS . März 1888 (Reichs- Gesetzbl . S . 71 )
erteilten Ermächtigung macht das Schiff nicht zu einem deutschen Seefahrzeuge im
Sinne dieses Gesetzes .

8 2. Durch Beschluß des Bundesrats kann die Vorschrift des 8 1 für bestimmte
Berufszweige auch

1) auf Betrisbsunternehmer , welche nicht regelmäßig wenigstens einen Lohnarbeiter
beschäftigen , sowie

2) ohne Rücksicht auf die Zahl der von ihnen beschäftigten Lohnarbeiter auf
solche selbständige Gewerbetreibende, welche in eigenenBetriebsstätten im Aufträge
und für Rechnung anderer Gewerbetreibenden mit der Herstellung oder Bearbeitung
gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt werden (Hausgewerbetreibende),

erstreckt werden, und zwar auf letztere auch dann , wenn sie die Roh- und Hülfsstoffe
selbst beschaffen, und auch für die Zeit , während welcher sie vorübergehend für eigene
Rechnung arbeiten.

Durch Beschluß des Bundesrats kann ferner bestimmt werden, daß und inwieweit
Gewerbetreibende, , in deren Auftrag und für deren Rechnung von Hausgewerbetreibenden
(Absatz 1 ) gearbeitet wird , gehalten sein sollen, rücksichtlich der Hausgewerbetreibenden
und ihrer Gehülfen, Gesellen und Lehrlinge die in diesem Gesetz den Arbeitgebern auf¬
erlegten Verpflichtungen zu erfüllen.

§ 3 . Als Lohn oder Gehalt geltenauch Tantismen und Naturalbezüge . Für dieselben
wird der Durchschnittswert in Ansatz gebracht; dieser Wert wird von der unteren Ver¬
waltungsbehörde festgesetzt.

I . Umfang und Gegenstand der Versicherung .
VersicheruAgspflicht.
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Eine Beschäftigung, für welche als Entgelt nur freier Unterhalt gewährt wird ,
gilt im Sinne dieses Gesetzes nicht als eine die Versicherungspslichtbegründende Beschäftigung.

Durch Beschluß des Bundesrats wird bestimmt, inwieweit vorübergehende Dienst¬
leistungen als Beschäftigung im Sinne dieses Gesetzes nicht anzusehen sind.

§ 4 . Beamte des Reichs und der Bundesstaaten , die mit Pensionsberechtigung
angestellten Beamten von Kommunalverbänden , sowie Personen des Soldätenstandes ,
welche dienstlich als Arbeiter beschäftigt werden, unterliegen der Versicherungspslichtnicht.

Die Versicherungspslicht tritt für diejenigen Personen nicht ein , welche infolge ihres
körperlichen oder geistigen Zustandes dauernd nicht mehr imstande sind, durch eine
ihren Kräften und Fähigkeiten entsprechende Lohnarbeit mindestens ein Drittel des für
ihren Beschäftigungsart nach 8 8 des Kranken- Versicherungsgesetzesvom15. Juni 1883 (Reichs-
Gesetzbl . S . 73) festgesetzten Tagelohnes gewöhnlicherTagearbeiter zu verdienen . Dasselbe gilt
von denjenigen Personen , welche auf grund dieses Gesetzes eine Invalidenrente beziehen .

Solche Personen, welche vom Reich , von einem Bundesstaat oder einem Kommunal-
verbande Pensionen oder Wartegelder wenigstens im Mindestbetrage der Invalidenrente
beziehen oder welchen aufgrund der reichsgesetzlichen Bestimmungen über Unfallversicherung
der Bezug einer jährlichen Rente von mindestens demselben Betrage zusteht, sind auf
ihren Antrag von der Versicherungspflicht zu befreien. Ueber den Antrag entscheidet die
untere Verwaltungsbehörde des Beschäftigungsorts . Gegen den Bescheid derselben ist die
Beschwerde an die zunächst Vorgesetzte Behörde zulässig, welche endgültig entscheidet .

Besondere Kafseneinrichtrmgen.

8 5 . Andere als die unter § 4 erwähnten Personen , welche in Betrieben des
Reichs , eines Bundesstaats oder eines Kommunalverbandes beschäftigt werden, genügen
der gesetzlichen Versicherungspflicht durch Beteiligung an einer für den betreffenden
Betrieb bestehenden oder zu errichtenden besonderen Kasseneinrichtung, durch welche
ihnen eine den reichsgesetzlich vorgesehenen Leistungen gleichwertige Fürsorge gesichert ist ,
sofern bei der betreffenden Kasseneinrichtung folgende Voraussetzungen zutreffen :

1 ) Die Beiträge der Versicherten dürfen , soweit sie für die Jnvaliditäts - und

Altersversicherung in Höhe des reichsgesetzlichen Anspruchs entrichtet werden, die Hälfte
des für den letzteren nach § 20 zu erhebenden Beitrags nicht übersteigen. Diese Be¬
stimmung findet keine Anwendung , sofern in der betreffenden Kasseneinrichtung die

Beiträge nach einem von der Berechnungsweise des § 20 abweichenden Verfahren aus¬
gebracht und infolge dessen höhere Beiträge erforderlich werden, um die der Kassen¬
einrichtung aus Invaliden - und Altersrenten in Höhe des reichsgesetzlichen Anspruchs
obliegenden Leistungen zu decken . Sofern hiernach höhere Beiträge zu erheben sind,
dürfen die Beiträge der Versicherten diejenigen der Arbeitgeber nicht übersteigen.

2) Bei Berechnung der Wartezeit und der Rente ist den bei solchen Kasseneinrichtungen
beteiligten Personen , soweit es sich um das Maß des reichsgesetzlichen Anspruchs handelt ,
unbeschadet der Bestimmung des § 32 die bei Versicherungsanstalten (§ 41 ) zurückgelegte
Beitragszeit in Anrechnung zu bringen.

3) Ueber den Anspruch der einzelnen Beteiligten auf Gewährung von Jnvaliden -

und Altersrente muß ein schiedsgerichtliches Verfahren unter Mitwirkung von Vertretern
der Versicherten zugelassen sein.

Der Bundesrat bestimmt auf Antrag der zuständigen Reichs- , Staats - oder Kommunal¬

behörde, welche Kasseneinrichtungen (Pensions -, Alters -, Jnvalidenkassen) den vorstehenden
Anforderungen entsprechen . Den vom Bundesrat anerkannten Kasseneinrichtungen dieser
Art wird zu den von ihnen zu leistenden Invaliden - und Altersrenten der Reichszuschuß
(8 26 Absatz 3) gewährt , sofern ein Anspruch auf solche Renten auch nach den Vor¬

schriften dieses Gesetzes bestehen würde .
8 6. Von dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ab wird die Beteiligung bei solchen

vom Bundesrat zugelassenenKasseneinrichtungen der Versicherung in einer Versicherungs¬
anstalt gleichgeachtet . Die nach Maßgabe dieses Gesetzes zu gewährenden Renten werden

auf die dabei inbetracht kommenden Versicherungsanstalten und Kasseneinrichtungen nach
näherer Bestimmung der 88 27 , 89 , 94 verteilt .



Wenn bei einer solchen Kasseneinrichtung die Beiträge nicht in der nach M 99 fg .
vorgeschriebenen Form erhoben werden, hat der Vorstand der Kasseneinrichtung den aus
der letzteren ausscheidenden Personen die Dauer ihrer Beteiligung und für diesen Zeit¬
raum die Höhe des bezogenen Lohnes, die Zugehörigkeit zu einer Krankenkasse , sowie dis
Dauer etwaiger Krankheiten (8 17 ) zu bescheinigen . Der Bundesrat ist befugt, über
Form und Inhalt der Bescheinigung Vorschriften zu erlassen.

§ 7 . Durch Beschluß des Bundesrats kann aus Antrag bestimmt werden , daß und
inwieweit die Bestimmungen des § 4 Absatz 1 auf Beamte , welche von anderen öffent¬
lichen Verbänden oder Körperschaften mit Pensionsberechtigung angestellt sind, sowie die
Bestimmungen der U 5 und 6 auf Mitglieder anderer Kasseneinrichtungen, welche die
Fürsorge für den Fall der Invalidität oder des Alters zum Gegenstand haben, Anwendung
finden sollen.

Selbstversicherung .
§ 8 . Soweit nicht die Vorschrift des § 1 durch Beschluß des Bundesrats in

Gemäßheit der Bestimmung des § 2 Absatz 1 auf die dort bezeichneten Personen erstreckt
ist , sind dieselben , falls sie das vierzigste Lebensjahr noch nicht vollendet haben und
nicht im Sinne des § 4 Absatz 2 bereits dauernd erwerbsunfähig sind, berechtigt, nach
Maßgabe dieses Gesetzes in Lohnklaffe II sich selbst zu versichern (8 120 ) .

Gegenstand der Versicherung.
8 9. Gegenstand der Versicherung ist der Anspruch auf Gewährung einer Jnvaliden -

beziehungsweise Altersrente .
Invalidenrente erhält ohne Rücksicht auf das Lebensalter derjenige Versicherte ,

welcher dauernd erwerbsunfähig ist . Eine durch einen Unfall herbeigeführte Erwerbs¬
unfähigkeit begründet unbeschadet der Vorschriften des § 76 ven Anspruch auf Invaliden¬rente nur insoweit, als nicht nach den Bestimmungen der Reichsgesetze über Unfallver¬
sicherung eine Rente zu leisten ist.

Erwerbsunfähigkeit ist dann anzunehmen, wenn der Versicherte infolge seines körper¬
lichen oder geistigen Zustandes nicht mehr imstande ist, durch eine seinen Kräften und
Fähigkeiten entsprechende Lohnarbeit mindestens einen Betrag zu verdienen, welcher gleich¬kommt der Summe eines Sechstels des Durchschnitts der Lohnsätze (8 23) , nach welchenfür ihn während der letzten 5 Beitragsjahre Beiträge entrichtet worden sind, und eines
Sechstels des dreihundertfachen Betrages des nach § 8 des Krankenversicherungsgesetzesvom 15. Juni 1883 (Reichs-Gesetzbl . S . 73 ) festgesetzten ortsüblichen Tagelohns gewöhn¬
licher Tagearbeiter des letzten Beschäftigungsortes , in welchem er nicht lediglich vorüber¬
gehend beschäftigt gewesen ist.

Altersrente erhält , ohne daß es des Nachweises der Erwerbsunfähigkeit bedarf, der¬
jenige Versicherte , welcher das 70 . Lebensjahr vollendet hat .

§ 10. Invalidenrente erhält auch derjenige nicht dauernd erwerbsunfähige Versicherte ,welcher während eines Jahres ununterbrochen erwerbsunfähig gewesen ist, für die weitereDauer seiner Erwerbsunfähigkeit .
8 11 . Ein Anspruch auf Invalidenrente steht denjenigen Versicherten nicht zu,

welche erweislich die Erwerbsunfähigkeit sich vorsätzlich oder bei Begehung eines durch
strafgerichtliches Urteil sestgestellten Verbrechens zugezogen haben.

8 12. Die Versicherungsanstalt ist befugt, für einen erkrankten, der reichsgesetzlichen
Krankenfürsorge nicht unterliegenden Versicherten das Heilverfahren in dem im 8 6
Absatz 1 Ziffer 1 des Krankenversicherungsgesetzesbezeichneten Umfange zu übernehmen,sofern als Folge der Krankheit Erwerbsunfähigkeit zu besorgen ist, welche einen Anspruchauf reichsgesetzliche Invalidenrente begründet.

Die Versicherungsanstalt ist ferner befugt, zu verlangen , daß die Krankenkasse ,
welcher der Versicherte angehört oder zuletzt angehört hat , die Fürsorge für denselbenin demjenigen Umfange übernimmt , welchen die Versicherungsanstalt für gebotenerachtet .Die Kosten dieser von ihr beanspruchten Fürsorge hat die Versicherungsanstalt zu ersetzen.Als Ersatz dieser Kosten ist die Hälfte des nach dem Krankenversicherungsgesetze zu
gewährenden Mindestbetrages des Krankengeldes zu leisten, sofern nicht höhere Auf¬
wendungen nachgewiesen werden.



Streitigkeiten zwischen den Versicherungsanstalten und den beteiligten Krankenkassen
werden , sofern es sich um die Geltendmachung dieser Befugnisse handelt , von der Auf¬
sichtsbehörde der beteiligten Krankenkassen endgültig , sofern es sich um Ersatzansprüche
handelt , im Verwaltungsstreitverfahren , oder, wo ein solches nicht besteht, durch die
ordentlichen Gerichte entschieden.

Wird infolge der Krankheit der Versicherte erwerbsunfähig , so verliert er, falls
er sich den in Absatz l und 2 bezeichneten Maßnahmen entzogen hat , den Anspruch
auf Invalidenrente , sofern anzunehmen ist, daß die Erwerbsunfähigkeit durch dieses
Verhalten veranlaßt ist .

§ 13 . Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde für ihren Bezirk oder
eines weiteren Kommunalverbandes für seinen Bezirk oder Teile desselben kann, sofern
daselbst nach Herkommen der Lohn der in land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben
beschäftigten Arbeiter ganz oder zum Teil in Form von Naturalleistungen gewährt
wird , bestimmt werden, daß denjenigen in diesem Bezirk wolmenden Rentenempfängern ,
welche innerhalb desselben als Arbeiter in land - und forstwirtschaftlichen Betrieben
ihren Lohn oder Gehalt ganz oder zum Teil in Form von Naturalleistungen bezogen
haben, auch die Rente bis zu zwei Dritteln ihres Betrages in dieser Form gewährt wird .
Der Wert der Naturalleistungen wird nach Durchschnittspreisen in Ansatz gebracht.
Dieselben werden von der höheren Verwaltungsbehörde festgesetzt. Die statutarische Be¬
stimmung bedarf der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde .

Solchen Personen , welchen wegen gewohnheitsmäßiger Trunksucht nach Anordnung
der zuständigen Behörde geistige Getränke in öffentlichen Schankstätten nicht verabfolgt
werden dürfen , ist die Rente in derjenigen Gemeinde, für deren Bezirk eine solche An¬
ordnung getroffen worden ist , auch ohne daß die Voraussetzungen des Absatzes 1 vor¬
liegen , ihrem vollen Betrage nach in Naturalleistungen zu gewähren.

Der Anspruch auf die Rente geht zu demjenigen Betrage , in welchem Natural¬
leistungen gewährt werden, auf den Kommunaloerband , für dessen Bezirk eine solche Be¬
stimmung getroffen ist , über , wogegen diesem die Leistung der Naturalien obliegt.

Dem Bezugsberechtigten, auf welchen vorstehende Bestimmungen Anwendung finden
sollen, ist dies von dem Kommunalverbande mitzuteilen.

Der Bezugsberechtigte ist befugt, binnen zwei Wochen nach der Zustellung dieser
Mitteilung die Entscheidung der Kommunalaufsichtsbehörde anzurufen . Auf demselben
Wege werden alle übrigen Streitigkeiten entschieden , welche aus der Anwendung dieser
Bestimmungen zwischen dem Bezugsberechtigten und dem Kommunalverbande entstehen .

Sobald der Uebergang des Anspruchs auf Rente endgültig feststeht , hat auf Antrag
des Kommunalverbandes der Vorstand der Versicherungsanstalt die Postverwaltung hiervon
rechtzeitig in Kenntnis zu setzen.

8 14 . Ist der Berechtigte ein Ausländer , so kann er, falls er seinen Wohnsitz im

DeutschenReich aufgiebt , mit dem dreifachenBetrage der Jahresrente abgefunden werden.

Voraussetzungen des Anspruchs .
8 1ö . Zur Erlangung eines Anspruchs auf Invaliden - oder Altersrente ist , außer

dem Nachweise der Erwerbsunfähigkeit beziehungsweise des gesetzlich vorgesehenen Alters

erforderlich:
1 ) die Zurücklegung der vorgeschriebenen Wartezeit ;
2) die Leistung von Beiträgen .

Wartezeit .
8 16. Die Wartezeit (8 15) beträgt :
1 ) bei der Invalidenrente 5 Beitragsjahre ;
2) bei der Altersrente 30 Beitragsjahre .

Beitragsjahr .
8 17 . Als Beitragsjahr gelten 47 Beitragswochen (8 19) . Hierbei werden die

Beitragswochen , auch wenn sie in verschiedene Kalenderjahre fallen , unbeschadet der

Vorschriften des 8 32 , bis zur Erfüllung des Beitragsjahres zusammeugerechnet.



Solchen Personen , welche, nachdem sie nicht lediglich vorübergehend in ein die
Versicherungspflicht begründendes Aibeits - oder Dienstverhältnis eingetreten waren , wegen
bescheinigter , mit Erwerbsunfähigkeit verbundener Krankheit für die Dauer von sieben
oder mehr aufeinander folgenden Tagen verhindert gewesen sind, dieses Verhältnis fort¬
zusetzen, oder behufs Erfüllung der Wehrpflicht in Friedens - , Mobilmachungs - oder
Kricgszeiten zum Heere oder zur Marine eingezogen gewesen sind, oder in Mobil¬
machungs- oder Kriegszeiten freiwillig militärische Dienstleistungen verrichtet haben,
werden diese Zeiten als Beitragszeiten in Anrechnung gebracht.

Die Dauer einer Krankheit ist nicht als Beitragszeit in Anrechnung zu bringen,
wenn der Beteiligte sich die Krankheit vorsätzlich oder bei Begehung eines durch straf-
gerichtliches Urteil festgestellten Verbrechens, durch schuldhafte Beteiligung bei Schlägereien
oder Raufhändeln , durch Trunkfälligkeit oder durch geschlechtliche Ausschweifungen zuge¬
zogen hat.

Bei Krankheiten, welche ununterbrochen länger als ein Jahr währen , kommt die über
diesen Zeitraum hinausreichende Dauer der Krankheit als Beitragszeit nicht in Anrechnung.

§ l8 . Zum Nachweise einer Krankheit (8 17 ) genügt die Bescheinigung des Vor¬
standes derjenigen Krankenkasse (8 13o) , beziehungsweise derjenigen eingeschriebenen
oder auf grund landesrechtlicherVorschriften errichteten Hülfskasse , welcher der Versicherte
angehört hat , für diejenige Zeit aber , welche über die Dauer der von den betreffenden
Kassen zu gewährenden Krankenunterstützung hinausreicht , sowie für diejenigen Personen ,
welche einer derartigen Kasse nicht angehört haben, die Bescheinigung der Gemeinde¬
behörde. Die Kassenvorstände sind verpflichtet, diese Bescheinigungen auszustellen und
können hierzu von der Aufsichtsbehörde durch Geldstrafe bis zu einhundert Mark ange¬
halten werden.

Für die in Reichs - und Staatsbetrieben beschäftigtenPersonen können die vorstehend
bezeichneten Bescheinigungen durch die Vorgesetzte Dienstbehörde ausgestellt werden.

Der Nachweis geleisteter Militärdienste erfolgt durch Vorlegung der Militärpapiere .

Aufbringung der Mittel.
§ 19 . Die Mittel zur Gewährung der Invaliden - und Altersrenten werden vom

Reich , von den Arbeitgebern und von den Versicherten aufgebracht.
Die Aufbringung der Mittel erfolgt seitens des Reichs durch Zuschüsse zu den

in jedem Jahre thatsächlich zu zahlenden Renten , seitens der Arbeitgeber und der Ver¬
sicherten durch laufende Beiträge . Die Beiträge entfallen auf den Arbeitgeber und den
Versicherten zu gleichen Teilen (8 116) und sind für jede Kalenderwoche zu entrichten,
in welcher der Versicherte in einem die Versicherungspfiicht begründenden Arbeits - oder
Dienstverhältnis gestanden hat (Beitragswoche).

8 20 . Die Festsetzung der für die Beitragswoche zu entrichtenden Beiträge erfolgt
für die einzelnen Versicherungsanstalten (8 41 > im voraus auf bestimmte Zeiträume ,
und zwar erstmalig für die Zeit bis zum Ablauf von zehn Jahren nach dem Inkraft¬
treten dieses Gesetzes (8 l62 Absatz 2), demnächst für je fünf weitere Jahre .

Die Höhe der Beiträge ist unter Berücksichtigung der infolge von Krankheiten
(8 17 Absatz 2) entstehendenAusfälle so zu bemessen , daß durch dieselben gedeckt werden
die Verwaltungskosten, die Rücklagen zur Bildung eines Reservefonds (8 21) , die durch
Erstattung von Beiträgen (88 80 und 31) voraussichtlich entstehenden Aufwendungen,
sowie der Kapitalwert der von der Versicherungsanstalt aufzubringenden Anteile an
denjenigen Renten , welche in dem betreffenden Zeiträume voraussichtlich zu bewilligen
sein werden.

8 21 . Die Rücklagen zum Reservefonds sind für die erste Beitragsperiode so zu
bemessen , daß am Schlüsse derselben der Reservefonds ein Fünftel des Kapitalwerts der
in dieser Periode der Versicherungsanstalt voraussichtlich zur Last fallenden Renten
beträgt . Sofern der Reservefonds am Schlüsse der ersten Beitragsperiode diesen Betrag
nicht erreicht hat , ist das Fehlende in den nächsten Beitragsperioden aufzubringen . Die
Verteilung auf diese Perioden unterliegt der Genehmigung des Reichs -Versicherungsamts .

Durch das Statut der Versicherungsanstalt kann bestimmt werden , daß der Reserve¬
fonds bis zur doppelten Höhe des vorgeschriebenen Betrages zu erhöhen ist.
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Der Reservefonds sowie dessen Zinsen dürfen , solange der elftere die vorgeschriebene
Höhe noch nicht erreicht hat , nur in dringenden Bedarfsfällen mit Genehmigung des
Reichs -Versicherungsamts angegriffen werden.

Lohnklaffen.

§ 22 . Zum Zwecke der Beniessung der Beiträge und Renten werden nach der
Höhe des Jahresarbeitsverdienstes folgende Klassen der Versicherten gebildet:

Klasse I bis zu 350 Mark einschließlich ,
„ II von mehr als 350 bis 550 Mark ,
„ III von mehr als 550 bis 850 Mark,
„ IV von mehr als 850 Mark.

Als Jahresarbeitsverdienst gilt , sofern nicht Arbeitgeber und Versicherter darüber
einverstanden sind, daß ein höherer Betrag zugrunde gelegt wird :

1) für die in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Personen , soweit nicht
Ziffer 4 platzgreift, der für sie von der höheren Verwaltungsbehörde unter Berück¬
sichtigung des § 3 festzusetzende durchschnittliche Jahresarbeitsverdienst , beziehungsweise
der für Betriebsbeamte nach 8 3 des Gesetzes vom 5 . Mai 1886 (Reichs -Gesetzbl .
S . 132 ) zu ermittelnde Jahresarbeitsverdienst ;

2 ) für die auf grund des Gesetzes vom 13 . Juli 1887 (Reichs-Gesetzbl . S . 329)
versicherten Seeleute und anderen bei der Seeschiffahrt beteiligten Personen der Durch¬
schnittsbetrag des Jahresarbeitsverdienstes , welcher gemäß 88 6 und 7 a . a . O . vom
Reichskanzler, beziehungsweise von der höheren Verwaltungsbehörde festgesetzt worden ist ;

3) für Mitglieder einer Knappschaftskasseder 300fache Betrag des von dem Kassen -
vorstande festzusetzenden durchschnittlichen täglichen Arbeitsverdienstes derjenigen Klasse
von Arbeitern , welcher der Versicherte angehört , jedoch nicht weniger als der 300fache
Betrag des ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter des Beschäftigungsortes
tz8 8 des Krankenversicherungsgesetzes) ;

4 ) für Mitglieder einer Orts - , Betriebs - ( Fabrik -) , Bau - oder Innungs -Kranken¬
kasse der 300fache Betrag des für ihre Krankenkassenbeiträge maßgebenden durchschnitt¬
lichen Tagelohns (8 20 des Krankenversicherungsgesetzes) beziehungsweise wirklichen
Arbeitsverdienstes (8 64 Ziffer 1 a . a . O . ( ;

5 ) im übrigen der 800fache Betrag des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher
Tagearbeiter des Beschäftigungsorts (8 8 des Krankenversicherungsgesetzes) .

8 23 . Als Lohnsatz (8 9 Absatz 3) gilt :
für die Lohnklasse I der Satz von 300 Mark,

„ „ „ II „ „ ,, 500 „
„ „ Hi „ „ 720 .,
.. „ „ IV ,. „ „ 960 „

8 24 . Die Beiträge müssen nach den Lohnklassen in der Weise bemessen werden,
daß durch die in jeder Lohnklasse auskommenden Beiträge die Belastung gedeckt wird ,
welche der Versicherungsanstalt durch die auf grund dieser Beiträge entstehenden Ansprüche
voraussichtlich erwächst. Dabei ist jedoch eine aus der Selbstversicherung und der frei¬
willigen Versicherung voraussichtlich entstehende Mehrbelastung auf alle Lohnklassen
zu verteilen .

Für die bei derselben Versicherungsanstalt in derselben Lohnklasse versicherten
Personen können die Beiträge nach Berufszweigen verschieden bemessen werden . Im
übrigen sind die Beiträge für die in derselben Lohnklasfe bei einer Versicherungsanstalt
versicherten Personen gleich zu bemessen .

Berechnung der Renten .

8 25 . Die Renten werden für Kalenderjahre berechnet . Sie bestehen aus einem,
vorbehaltlich der Vorschrift des 8 28 Absatz 2 , von der Versicherungsanstalt aufzu¬
bringenden Betrage und aus einem festen Zuschüsse des Reichs .

8 26 . Bei Berechnung des von der Versicherungsanstalt aufzubringenden Teiles



der Invalidenrente wird ein Betrag von 60 Mark zugrunde gelegt. Derselbe steigt
mit jeder vollendeten Beitragswoche

in der Lohnklasse I um 2 Pfennig ,

I I I m S
"

„ „ „ IV „ 13
Der von der Versicherungsanstalt aufzubringende Teil der Altersrente beträgt für

jede Beitragswoche
in Lohnklasse I 4 Pfennig ,
.. II 6
„ „ HI 8
„ „ IV 10

Dabei werden 1410 Beitragswochen in Anrechnung gebracht. Sind für einen Versicherten
Beiträge für mehr als 1410 Beitragswochen in verschiedenen Lohnklassen entrichtet, so
werden für die Berechnung diejenigen 1410 Beitragswochen in Ansatz gebracht, in denen
die höchsten Beiträge entrichtet worden sind .

Der Zuschuß des Reichs beträgt für jede Rente jährlich 50 Mark.
Die Renten sind in monatlichen Teilbeträgen im voraus zu zahlen. Dieselben sind

auf volle fünf Pfennig für den Monat nach oben abzurunden.
§ 27 . Für einen Versicherten, welcher bei einer der nach W 5 und 7 zugelassenen

Kasseneinrichtungen beteiligt gewesen ist, wird bei der Steigerung der Invalidenrente ,
sowie bei Berechnung der Altersrente für jede Woche der Beteiligung nach dem Inkraft¬
treten dieses Gesetzes diejenige Lohnklasse in Rechnung gebracht, welcher derselbe nach
dem von ihm wirklich bezogenen Lohne angehört haben würde , wenn er bei einer
Versicherungsanstalt versichert gewesen wäre , Hat der Versicherte gleichzeitig einer
Knappschaftskasse oder einer Orts - , Betriebs - (Fabrik-) , Bau - oder Innungs -Krankenkasse
angehört , so bestimmt sich die in Rechnung zu bringende Lohnklasse nach den Bestimmungen
der Ziffer 3 beziehungsweise 4 des § 22 Absatz 2.

§ 28 . Für die nach § 17 als Beitragszeit geltende Dauer bescheinigterKrankheiten
und militärischer Dienstleistungen wird bei Berechnung der Rente die Lohnklasse II zu¬
grunde gelegt.

Den auf die Dauer militärischer Dienstleistungen entfallenden Anteil der Rente
übernimmt das Reich (8 89 ) .

§ 29 . Die Invalidenrente beginnt mit dem Tage , an welchem der Verlust der
Erwerbsfähigkeit eingetreten ist . Als dieser Zeitpunkt gilt , sofern nicht ein anderer
in der Entscheidung festgcstcllt wird , der Tag , an welchem der Antrag auf Bewilligung
der Rente bei der unteren Verwaltungsbehörde gestellt worden ist (8 75) .

Die Altersrente beginnt frühestens mit dem ersten Tage des 71 . Lebensjahres.
Dieselbe kommt in Fortfall , sobald dem Empfänger Invalidenrente gewährt wird .

Erstattung von Beiträgen .
8 30 . WeiblichenPersonen , welche eine Ehe eingehen, bevor sie in den Genuß einer

Rente gelangt sind , sieht ein Anspruch auf Erstattung der Hälfte der für sie geleisteten
Beiträge zu, wenn die letzteren für mindestens fünf Beitragsjahre entrichtet worden sind .
Dieser Anspruch muß binnen drei Monaten nach der Verheiratung geltend gemacht
werden . Mit der Erstattung erlischt die durch das frühere Versicherungsverhältnis
begründete Anwartschaft.

§ 31 . Wenn eine männliche Person , für welche mindestens für fünf Beitragsjahre
Beiträge entrichtet worden sind, verstirbt , bevor sie in den Genuß einer Rente gelangt
ist, so steht der hinterlassenen Witwe oder, falls eine solche nicht vorhanden ist, den
hinterlassenen ehelichen Kindern unter fünfzehn Jahren ein Anspruch auf Erstattung der
Hälfte der für den Verstorbenen entrichteten Beiträge zu.

Wenn eine weibliche Person , für welche mindestens für fünf Beitragsjahre Beiträge
entrichtet worden sind, verstirbt , bevor sie in den Genuß einer Rente gelangt ist, so
steht den hinterlassenen vaterlosen Kindern unter fünfzehn Jahren ein Anspruch auf
Erstattung der Hälfte der für die Verstorbene entrichteten Beiträge zu .
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Vorstehende Bestimmungen finden keine Anwendung , sofern den Hinterbliebenen aus
Anlaß des Todes des Versicherten aus grund des Unfallversicherungsgesetzes eine Rente
gewährt wird .

Erlöschen der Anwartschaft .

§ 32 . Die aus einem Versicherungsverhältnis sich ergebende Anwartschaft erlischt ,
wenn während vier aufeinander folgender Kalenderjahre für weniger als insgesamt
47 Beitragswochen Beiträge auf grund des Versicherungsverhältnisses oder freiwillig
(8 117 ) entrichtet worden find .

Die Anwartschaft lebt wieder auf, sobald durch Wiedereintreten in eine das Ver¬
sicherungsverhältnis begründende Beschäftigung oder durch freiwillige Beitragsleistung
das Versicherungsverhältnis erneuert und danach eine Wartezeit von fünf Beitrags¬
jahren zurückgelegt ist .

Veränderung der Verhältnisse .

§ 33 . Tritt in den Verhältnissen des Empfängers einer Invalidenrente eine Ver¬
änderung ein, welche ihn nicht mehr als dauernd erwerbsunfähig (§ 9) erscheinen läßt ,
so kann demselben die Rente entzogen werden .

Die Entziehung der Rente tritt von dem Tage ab in Wirksamkeit, an welchem der
die Entziehung aussprechende Bescheid zugestellt worden ist.

Wird die Rente von neuem bewilligt, so ist die Zeit des früheren Rentenbezuges
dem Versicherten ebenso wie eine bescheinigte Krankheitszeit 17 Absatz 2) anzurechnen.

§ 34. Der nach Maßgabe dieses Gesetzes erworbene Anspruch auf Rente ruht :
1 ) für diejenigen Personen , welche auf grund der reichsgesetzliche» Bestimmungen

über Unfallversicherung eine Rente beziehen , solange und soweit die Unfallrente unter
Hinzurechnung der diesen Personen nach dem gegenwärtigen Gesetze zugesprochenen
Rente den Betrag von 415 Mark übersteigt ;

2) für die in den U 4 und 7 bezeichneten Beamten und Personen des Soldaten¬
standes , solange und soweit die denselben gewährten Pensionen oder Wartegeldcr unter
Hinzurechnung der ihnen nach dem gegenwärtigen Gesetze zugesprochenen Rente den
Betrag von 415 Mark übersteigen ;

3) solange der Berechtigte eine die Dauer von einem Monat übersteigende Frei¬
heitsstrafe verbüßt , oder solange er in einem Arbeitshause oder in einer Besserungs¬
anstalt untergebracht ist ;

4) solange der Berechtigte nicht im Jnlande wohnt. Durch Beschluß des Bundesrats
kann diese Bestimmung für bestimmte Grenzgebiete außerkraft gesetzt werden.

Verhältnis z« anderen Ansprüchen.

§ 35. Die auf gesetzlicher Vorschrift beruhende Verpflichtung von Gemeinden und
Armenverbänden zur Unterstützung hülfsbedürftiger Personen sowie sonstige gesetzliche,
statutarische oder auf Vertrag beruhende Verpflichtungen zur Fürsorge für alte , kranke ,
erwerbsunfähige oder hülfsbedürftige Personen werden durch dieses Gesetz nicht berührt .

Soweit von einer Gemeinde oder einem Armenverbande an hülfsbedürftige
Personen Unterstützungen für einen Zeitraum geleistet find , für welchen diesen Personen
«in Anspruch auf Invaliden- oder Altersrente zustand, geht der Anspruch auf Rente
im Betrage der geleisteten Unterstützung auf die Gemeinde oder den Armenverband
über . Das Gleiche gilt für Betriebsuniernehmer und Kassen , welche die den Gemeinden
oder Armenverbänden obliegende Verpflichtung zur Unterstützung Hülfsbedürftiger auf
grund gesetzlicher Vorschrift erfüllt haben.

§ 36. Fabrikkassen, Knappschaftskassen, Seemannskassen und andere für gewerbliche ,
landwirtschaftliche oder ähnliche Unternehmungen bestehende Kasseneinrichtungen, welche
ihren nach den Bestimmungen dieses Gesetzes versicherten Mitgliedern für den Fall des
Alters oder der Erwerbsunfähigkeit Renten oder Kapitalien gewähren , sind berechtigt,
diese Unterstützungen für solche Personen , welche auf grund dieses Gesetzes einen
Anspruch auf Invaliden- oder Altersrenten haben, um den Wert der letzteren oder



zu einem geringeren Betrage zu ermäßigen , sofern gleichzeitig die Beiträge der Betriebs¬
unternehmer und Kassenmitglieder oder im Falle der Zustimmung der Betriebsnnter -
nehmer wenigstens diejenigen der Kassenmitglieder in entsprechendem Verhältnis herab¬
gemindert werden. Auf statutenmäßige Kassenleistungen, welche vor dem betreffenden
Beschlüsse der zuständigen Organe oder vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes aus der
Kaffe bewilligt worden sind, erstreckt sich die Ermäßigung nicht.

Die hierzu erforderliche Abänderung der Statuten bedarf der Genehmigung der
zuständigen Landesbehörde . Die letztere ist befugt , eine entsprechende Abänderung der
Statuten ihrerseits mit rechtsgültiger Wirkung vorzunehmen, sofern die zu den erwähnten
Kasseneinrichtungen beitragenden Betriebsunternehmer oder die Mehrheit der Kassenmit¬
glieder die Abänderung beantragt haben, die letztere aber von den zuständigen Organen
der Kasse abgelehnt worden ist.

Der Ermäßigung der Beiträge bedarf es nicht , sofern die durch dis Herabminderungder Unterstützungen ersparten Beträge zu anderen Wohlfahrtseinrichtungen für Betriebs¬
beamte, Arbeiter oder deren Hinterbliebene verwendet werden sollen, und diese ander¬
weite Verwendung durch das Statut geregelt und von der Aufsichtsbehörde genehmigtwird , oder soweit die Beiträge in der bisherigen Höhe erforderlich sind, um die der
Kasse verbleibenden Leistungen zu decken.

§ 37 . Für Personen , welche aus Kassen der im § 36 bezeichnten Art Jnvaliden -
oder Altersrenten beziehen , tritt das im § 32 vorgesehene Erlöschen des Versicherungs¬
verhältnisses nicht ein .

§ 38 . Die Bestimmungen der 88 36 und 37 finden auch auf die zur Fürsorge
für Invalidität und Alter bestehenden Kassen Anwendung , hinsichtlich deren auf grund
ortsstatutarischer Bestimmungen eine Verpflichtung zum Beitritt besteht .

8 39 . Insoweit den nach Maßgabe dieses Gesetzes zum Bezüge von Invaliden¬renten berechtigten Personen ein gesetzlicher Anspruch auf Ersatz des ihnen durch die
Invalidität entstandenen Schadens gegen Dritte zusteht, geht derselbe auf die Versicherungs¬anstalt bis zum Betrage der von dieser zu gewährenden Rente über .

Vorrechte der Renten .
8 40 . Die Rente kann mit rechtlicher Wirkung weder verpfändet , noch übertragen ,noch für andere als die im 8 749 Absatz 4 der Civilprozeßordnung bezeichnet «» Forde¬rungen der Ehefrau und ehelichen Kinder und die der ersatzberechtigten Gemeinden oderArmenverbände gepfändet werden.

II . Organisation .
Versicherungsanstalten .

8 41 . Die Jnvaliditäts - und Altersversicherung erfolgt durch Versicherungsanstalten,welche nach Bestimmung der Landesregierungen für weitere Kommunalverbände ihresGebiets oder für das Gebiet des Bundesstaats errichtet werden.
Auch kann für mehrere Bundesstaaten oder Gebietsteile derselben, sowie für

mehrere weitere Kommunalverbände eines Bundesstaats eine gemeinsame Versicherungs¬anstalt errichtet werden.
In der Versicherungsanstalt sind alle diejenigen Personen versichert , deren Be¬

schäftigungsort im Bezirke der Versicherungsanstalt liegt. Soweit die Beschäftigung in
einem Betriebe stattfindet, dessen Sitz im Inlands belegen ist, gilt als Beschäftigungsartder Sitz des Betriebes .

8 42 . Die Errichtung der Versicherungsanstalten bedarf der Genehmigung des
Bundesrats . Soweit die Genehmigung nicht erteilt wird , kann der Bundesrat nach
Anhörung der beteiligten Landesregierungen die Errichtung von Versicherungsanstaltenanordnen .

8 43 . Der Sitz der Versicherungsanstalt wird durch die Landesregierung bestimmt.
Ist die Versicherungsanstalt für mehrere Bundesstaaten oder Gebietsteile derselben

errichtet, so bestimmt den Sitz , falls eine Vereinbarung der beteiligten Landesregierungen
nicht zustande kommt, der Bundesrat .
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§ 44 . Die Versicherungsanstalt kann unter ihrem Namen Rechte erwerben und
Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden . Für ihre Verbind¬
lichkeiten haftet den Gläubigern das Anstaltsvermöqen , soweit dasselbe zur Deckung der
Verpflichtungen der Versicherungsanstalt nicht ausreicht, der Kommunalverband , für
welchen die Versicherungsanstalt errichtet ist, im Unvermögensfalle desselben oder wenn
die Versicherungsanstalt für den Bundesstaat errichtet ist , der Bundesstaat .

Ist die Versicherungsanstalt für mehrere Kommunalverbände oder Bundesstaaten
oder Teile solcher errichtet, so benützt sich deren im Falle der Unzulänglichkeit des
Anstaltsvermögens eintretende Haftung nach dem Verhältnis der auf grund der letzten
Volkszählung festgestellten Bevölkerungsziffer derjenigen Bezirke , mit welchen sie an der
Versicherungsanstalt beteiligt sind.

Das Vermögen der Versicherungsanstalt darf für andere als die in diesem Gesetze
vorgesehenen Zwecke nicht verwendet werden . Ihre Einnahmen und Ausgaben sind
gesondert zu verrechnen, ihre Bestände gesondert zu verwahren .

Die Versicherungsanstalt darf andere als die in diesem Gesetze ihr übertragenen
Geschäfte nicht übernehmen.

^ 45 . Die durch die erste Einrichtung der Versicherungsanstalt entstehenden Kosten
sind von dem Kommunalverbande oder dem Bundesstaate , für welchen sie errichtet
wird , vorzuschießen . Für gemeinsame Versicherungsanstalten sind die Vorschüsse beim
Mangel einer Vereinbarung nach dem im § 44 Absatz 2 vorgesehenenVerhältnis zu leisten.

Die geleisteten Vorschüsse sind von der Versicherungsanstalt aus den zunächst
eingehenden Versicherungsbeiträgen zu erstatten .

Vorstand .
8 46 . Die Versicherungsanstalt wird durch einen Vorstand verwaltet , soweit nicht

einzelne Angelegenheiten durch Gesetz oder Statut dem Ausschüsse oder anderen Organen
übertragen sind.

Der Vorstand hat die Versicherungsanstalt gerichtlich und außergerichtlich zu
vertreten . Die Vertretung erstreckt sich auch auf diejenigen Geschäfte und Rechts¬
handlungen , für welche nach den Gesetzen eine Specialvollmacht erforderlich ist.

Die Vertretung der Versicherungsanstalt gegenüber dem Vorstande wird durch das
Statut geregelt.

8 47 . Der Vorstand der Versicherungsanstalt hat die Eigenschaft einer öffentlichen
Behörde. Seine Geschäfte werden von einem oder mehreren Beamten des weiteren
Kommunalverbandes oder Bundesstaates , für welchen die Versicherungsanstalt errichtet
ist , wahrgenommen. Diese Beamten werden nach Maßgabe der landesgesetzlichen Vor¬
schriften von dem Kommunalverbande beziehungsweise von der Landesregierung bestellt .
Die Bezüge dieser Beamten und ihrer Hinterbliebenen sind von der Versicherungs¬
anstalt zu vergüten .

Durch das Statut kann bestimmt werden, daß dem Vorstande neben den vorge¬
nannten Beamten noch andere Personen angchören sollen . Dieselben können nach Be¬

stimmung des Statuts besoldet oder unbesoldet sein . Sofern an die nach Bestimmung
des Statuts bestellten Mitglieder Besoldungen zu gewähren sind, hat der Ausschuß
(8 48) oder nach Bestimmung des Statuts der Aufsichtsrat (§ 51) die Anstellungs¬
bedingungen festzusetzen.

Die Form , in welcher der Vorstand seine Willenserklärungen kundzugeben und

für die Versicherungsanstalt zu zeichnen hat , wird durch das Statut bestimmt.

Ausschuß.
Z 48 . Für jede Versicherungsanstalt wird ein Ausschuß gebildet, welcher aus

mindestens je fünf Vertretern der Arbeitgeber und der Versicherten besteht . Die Zahl
der Vertreter wird bis zur Genehmigung des Statuts durch die Landes-Centralbehörde ,
später durch das Statut bestimmt. Die Anzahl der Vertreter der Arbeitgeber und der

Versicherten muß gleich sein .
Diese Vertreter werden von den Vorständen der im Bezirk der Versicherungsanstalt



vorhandenen Orts- , Betriebs - (Fabrik -) , Bau- und Jnnungskrankenkassen , Knappschafts¬
kassen, Seemannskassen und anderer zur Wahrung von Interessen der Seeleute bestimmter,
obrigkeitlich genehmigter Vereinigungen von Seeleuten gewählt . Soweit die in § 1
bezeichneten Personen solchen Kassen nicht angehören , ist nach Bestimmung der Landes¬
regierung den Vertretungen der weiteren Kommunalverbände oder den Verwaltungen
der Gemeindekrankenversicherung beziehungsweise landesrechtlichenEinrichtungen ähnlicher
Art eine der Zahl dieser Personen entsprechende Beteiligung an der Wahl einzuräumen .
Soweit die Vorstände der bezeichneten Kassen und Vereinigungen aus Vertretern der
Arbeitgeber und Vertretern der Arbeitnehmer zusammengesetzt sind, nehmen bei der Wahl
die den Arbeitgebern angehörenden Mitglieder des Vorstandes nur an der Wahl der
Vertreter der Arbeitgeber, die den Versicherten angehörenden Mitglieder des Vorstandes
nur an der Wahl der Vertreter der Versicherten teil.

§ 49 . Die Wahl der Vertreter erfolgt nach nähererBestimmung einer Wahlordnung ,
welche von der Landes-Centralbehörde oder der von dieser bestimmten Behörde zu erlassen
ist , unter Leitung eines Beauftragten dieser Behörde.

Für jeden Vertreter sind ein erster und zweiter Ersatzmann zu wählen , welche den¬
selben in Behindcrungsfällen zu ersetzen und im Falle des Ausscheidens für den
Rest der Wahlperiode in der Reihenfolge ihrer Wahl einzutreten haben.

Die Wahl erfolgt auf fünf Jahre . Die Ausscheidenden können wiedergewählt werden.
Streitigkeiten über die Wahlen werden von derjenigen Behörde entschieden , welche

die Wahlordnung erlassen hat .
§ SO . Wählbar zu Vertretern sind nur deutsche , männliche, großjährige , im Bezirk

der Versicherungsanstalt wohnende Personen , welche sich im Besitz der bürgerlichen Ehren¬
rechte befinden und nicht durch richterliche Anordnung in der Verfügung über ihr
Vermögen beschränkt sind.

Wählbar zu Vertretern der Arbeitgeber sind nur die Arbeitgeber der nach Maßgabe
dieses Gesetzes versicherten Personen und die bevollmächtigten Leiter ihrer Betriebe, zuVertretern der Versicherten die auf grund dieses Gesetzes versicherten Personen .

Weitere Organe.
§ 5l . Durch das Statut kann die Bildung eines Aufsichtsrats angeordnet werden.Ein Aufsichtsrat muß gebildet werden , wenn nach dem Statut dem Vorstande Vertreter

der Arbeitgeber und Versicherten nicht angehören . Der Aufsichtsrat hat die Geschäfts¬
führung des Vorstandes zu überwachen und die ihm durch das Statut außerdem über¬
tragenen Obliegenheiten zu erfüllen, j

Wird ein Aufsichtsrat gebildet, so müssen die Mitglieder desselben den Anforde¬
rungen des § 50 genügen. Die Anzahl der Vertreter der Arbeitgeber und der Ver¬
sicherten muß gleich sein. Der Aufsichtsrat ist befugt, die Berufung des Ausschusses
zu verlangen , sobald ihm dies im Interesse der Versicherungsanstalt erforderlich erscheint .Als örtliche Organe der Versicherungsanstalt werden Vertrauensmänner aus dem
Kreise der Arbeitgeber und der Versicherten bestellt .

Die Mitglieder des Aufsichtsrats und die Vertrauensmänner dürfen nicht Mit¬
glieder des Vorstandes sein .

§ 52 . Diejenigen Versicherten (M 1 , 2 , 8,117 ) , welche.als Arbeitgeber versicherungs¬
pflichtigePersonen nicht blos vorübergehend beschäftigen , werden hinsichtlich der Bildungdes Ausschusses , des Aufsichtsrats und des Schiedsgerichts, sowie hinsichtlich der Bestellungals Vertrauensmänner der Klasse der Arbeitgeber zugerechnet .

Abstimmung .
§ 53 . Bei Abstimmungen des Ausschusses und des Aufsichtsrats giebt im Falleder Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

Statut .
§ 54 . Für jede Versicherungsanstalt ist ein Statut zu errichten, welches von dem

Ausschüsse beschlossen wird . Dasselbe muß Bestimmung treffen :
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1 ) über die Zahl der Mitglieder , die Obliegenheiten und Befugnisse sowie die
Berufung des Ausschusses , über die Bestellung des Vorsitzenden desselben und über die
Art der Beschlußfassung;

2) für den Fall der Bestellung eines Aufsichtsrats (§ 51) über die Art seiner
Bestellung, die Zahl seiner Mitglieder , seine Obliegenheiten und Befugnisse;

3) über die Art der Bestellung der Vertrauensmänner (§ S1 Absatz 8) sowie über
ihre Obliegenheiten und Befugnisse;

4) über die Form , in welcher der Vorstand seine Willenserklärungen kundzugeben
und für die Versicherungsanstalt zu zeichnen hat , sowie für den Fall , daß dem Vor¬
stande neben dein in 8 47 Absatz 1 bezeichneten Beamten noch andere Personen ange¬
hören sollen (§ 47 Absatz 2) , über die Art , in welcher die Beschlußfassung des Vor¬
standes und seine Vertretung nach außen erfolgen soll ;

5) über die Vertretung der Versicherungsanstalt gegenüber dem Vorstande 46
Absatz 3) ;

6) über die Zahl der Schiedsgerichtsbeisitzer;
7) über die Höhe der nach W 47 Absatz 2 und 58 zu gewährenden Vergütungen ;
8) über die Aufstellung und Abnahme der Jahresrechnung , soweit hierüber nicht

von der Landes -Centralbehörde Bestimmungen getroffen werden ;
S) über die Veröffentlichung der Rechnungsabschlüsse;
10) über die öffentlichen Blätter , durch welche Bekanntmachungen zu erfolgen haben ;
11 ) über die Voraussetzungen einer Abänderung des Statuts .
§ 55 . Dem Ausschüsse müssen Vorbehalten werden :
1 ) die Wahl der Beisitzer der Schiedsgerichte;
2) die Prüfung der Jahresrechnung und die Aufstellung von Erinnerungen

gegen dieselbe ;
3) die Beschlußfassung über die Bildung von Rückversicherungsverbänden (§ 65) ;
4) die Abänderung des Statuts ;
5 ) falls ein Aufsichtsrat nicht gebildet worden ist, die Ueberwachung der Geschäfts¬

führung des Vorstandes .
§ 56 . Das Statut bedarf zu seiner Gültigkeit der Genehmigung des Reichs -Ver¬

sicherungsamts . Dem letzteren sind die von dem Ausschüsse über das Statut gefaßten
Beschlüsse mit den Protokollen durch den Vorstand binnen einer Woche einzureichen.

Gegen die Entscheidung des Reichs-Versicherungsamts , durch welche die Geneh¬

migung versagt wird , findet binnen einer Frist von vier Wochen , vom Tage der Zustellung
an den Vorstand ab, die Beschwerde an den Bundesrat statt .

Wird innerhalb dieser Frist Beschwerde nicht eingelegt, oder wird die Versagung
der Genehmigung des Statuts vom Bundesrat aufrecht erhalten, so hat das Reichs -

Versicherungsamt innerhalb vier Wochen eine abermalige Beschlußfassung anzuordnen .

Wird auch dem anderweit beschlossenen Statut die Genehmigung endgültig versagt, oder

kommt ein Beschluß des Ausschusses über das Statut nicht zustande, so wird ein solches
vom Reichs-Versicherungsamt erlassen . In letzterem Falle hat das Reichs -Versicherungsamt

auf Kosten der Versicherungsanstalt die zur Ausführung des Statuts erforderlichen An¬

ordnungen zu treffen.
Abänderungen des Statuts bedürfen der Genehmigung des Reichs-Versicherungs¬

amts . Gegen die Versagung der Genehmigung findet binnen vier Wochen , vom Tage
der Zustellung ab, die Beschwerde an den Bundesrat statt .

Nach Feststellung des Statuts sind durch den Vorstand im „ Reichs-Anzeiger" und

in dem für die Veröffentlichungen der Landes -Centralbehörde bestimmten Blatte der

Name, Sitz und Bezirk der Versicherungsanstalt sowie der Name des Vorsitzenden des

Vorstandes bekannt zu machen . Veränderungen sind in gleicher Weise zur öffentlichen
Kenntnis zu bringen . ^ .

8 57 . Den Vorsitz im Ausschüsse führt bis zur Genehmigung des Statuts der

Vorsitzende des Vorstandes der Versicherungsanstalt . Derselbe beruft die Mitglieder des

Ausschusses . Für diejenigen Mitglieder , welche am Erscheinen behindert sind und dies

dem Vorsitzenden des Vorstandes rechtzeitig Mitteilen, sind die Ersatzmänner zu laden .

Die Mitglieder des über das Statut beratenden Ausschusses erhalten für ihre



Teilnahme an diesen Beratungen Vergütungen , welche von der Landes-Centralbehörde
zu bestimmen sind.

Ehrenämter .
§ 58 . Die unbesoldeten Mitglieder des Vorstandes , die Mitglieder des Ausschusses

und des Aufsichtsrats , die Vertrauensmänner und die Schiedsgerichtsbeisttzer verwalten
ihr Amt als Ehrenamt und erhalten nach den durch das Statut zu bestimmenden Sätzen
nur Ersatz für bare Auslagen , die Vertreter der Versicherten außerdem Ersatz für ent¬
gangenen Arbeitsverdienst .

Haftung der Mitglieder der Organe .
§ 59 . Die Mitglieder des Vorstandes , des Ausschusses und des Aufsichtsrats ,

sowie die Vertrauensmänner haften der Versicherungsanstalt für getreue Geschäfts¬
verwaltung wie Vormünder ihren Mündeln .

Die Mitglieder des Vorstandes , des Ausschusses , des Auffichtsrats , sowie die
Vertrauensmänner , welche absichtlich znm Nachteil der Versicherungsanstalt handeln,
unterliegen der Strafbestimmung des § 268 des Strafgesetzbuchs.

Ablehnung von Wahlen .
§ 60 . Wahlen zu solchen Stellen , welche als Ehrenamt wahrzunehmen sind, können

von den Arbeitgebern der nach Maßgabe dieses Gesetzes versicherten Personen und
von bevollmächtigten Betriebsleitern solcher Arbeitgeber nur aus denselben Gründen
abgelehnt werden , aus welchen die Ablehnung des Amtes eines Vormundes zulässig
ist . Die Wahrnehmung eines auf grund der Unfallversicherungsgesetze übertragenen
Ehrenamts steht der Führung einer Vormundschaft gleich. Durch das Statut (§ 54)
können die Ablehnungsgründe anders geregelt werden. Die bezeichneten Personen ,
welche eine Wahl ohne zulässigen Grund ablehnen, oder sich der Ausübung ihres
Amtes ohne hinreichende Entschuldigung entziehen , werden , soweit besondere Bestimmungen
nicht getroffen sind (§ 73) , vom Vorstande mit Geldstrafen bis zu eintausend Mark belegt.

Die Wiederwahl kann für eine Wahlperiode abgelehnt werden.
8 61 . So lange die Wahl der gesetzlichen Organe der Versicherungsanstalt nicht

zustande kommt, oder so lange diese Organs die Erfüllung ihrer gesetzlichen oder
statutarischen Obliegenheiten verweigern, hat der Vorsitzende des Vorstandes die letzteren
auf Kosten der Versicherungsanstalt wahrzunehmen oder durch Beauftragte wahrnehmen
zu lassen .

Unbehinderte Ansübung der Funktionen.
§ 62 . Die Vertreter der Versicherten haben in jedem Falle , in welchem sie zur

Wahrnehmung ihrer Obliegenheiten berufen werden , die Arbeitgeber hiervon in Kenntnis
zu setzen, widrigenfalls ihnen die im § 58 vorgesehenenEntschädigungen versagt werden
können. Die Nichtleistung der Arbeit während der Zeit , in welcher die bezeichneten
Personen durch die Wahrnehmung jener Obliegenheiten an der Arbeit verhindert sind,
berechtigt den Arbeitgeber nicht, das Arbeitsverhältnis vor dem Ablauf der vertrags¬
mäßigen Dauer desselben aufzuheben.

Staatskommiffar .
8 63 . Für den Bezirk einer jeden Versicherungsanstalt wird zur Wahrung der

Interessen der übrigen Versicherungsanstalten und des Reichs von der Landesregierung
im Einvernehmen mit dem Reichskanzler ein Kommissar bestellt . Derselbe ist insbesondere
befugt, allen Verhandlungen der Organe der Versicherungsanstalt mit beratender Stimme
und den Verhandlungen vor den Schiedsgerichten beizuwohnen, Anträge zu stellen
gegen solche Entscheidungen, durch welche die Erwerbsunfähigkeit anerkannt oder eine
Rente festgesetzt wird (§8 75 und 77 ) , die zulässigen Rechtsmittel einzulegen und Ein¬
sicht in die Akten zu nehmen. Zu diesem Zweck ist ihm von den Verhandlungsgegen¬
ständen rechtzeitig Kenntnis zu geben.



Die Thätigkeit des Kommissars erstreckt sich auch auf diejenigen nach W 5 und 7

zugelassenen Kasseneinrichtungen, welche im Bezirk des Kommissars ihren Sitz haben.
Der Bundesrat ist befugt, für die Kommissare Geschäftsanweisungen zu erlassen.

Gemeittfame Beestcherimgsaristatten .
§ 64 . Auf gemeinsame Versicherungsanstalten finden die vorstehendenBestimniungen

mit folgenden Maßgaben Anwendung :
1 ) für die Bestellung der dem Vorstande angehörenden Beamten (8 47 ) und

für deren dienstliche Verhältnisse find die am Sitze der Versicherungsanstalt geltenden
Vorschriften maßgebend. Erstreckt sich der Bezirk der Versicherungsanstalt über Gebiete

mehrerer Bundesstaaten , so entscheidet über die Bestellung der Beamten , falls ein

Einverständnis unter den beteiligten Landesregierungen nicht erzielt wird , der Bundesrat ;
2) die im § 48 Absatz 1 vorgesehene Bestimmung der Zahl der Vertreter wird ,

wenn sich der Bezirk der Versicherungsanstalt über die Gebiete mehrerer Bundesstaaten

erstreckt und ein Einverständnis unter den beteiligten Landesregierungen nicht erzielt
wird , vom Bundesrat getroffen ;

3) die im § 49 Absatz 1 bezeichnet ? Wahlordnung wird , sofern sich der Bezirk
der Versicherungsanstalt über die Gebiete mehrerer Bundesstaaten erstreckt, vom Reichs -

Versicherungsamt erlassen;
4) der Erlaß der nach 8 54 Ziffer 8 zulässigen Bestimmungen über die Auf¬

stellung und Abnahme der Jahresrechnung , die Regelung der Vergütung an die

Mitglieder des das Statut beratenden Ausschusses (8 57 Absatz 2) , sowie die Ernennung
des Staatskommissars <8 63 Absatz 1) erfolgt durch die Regierung desjenigen Bundes¬

staats , in welchem sich der Sitz der Versicherungsanstalt befindet.

Rückverflcherungsverbände.
8 65. Mehrere Versicherungsanstalten können vereinbaren , die Lasten der In

validitäts - und Altersversicherung ganz oder zum Teil gemeinsam zu tragen .

Veränderungen .
8 66 . Veränderungen der Bezirke der Versicherungsanstalten sind zulässig , sofern

sie von dem Ausschüsse einer beteiligten Versicherungsanstalt oder von der Regierung
eines Bundesstaats , über dessen Gebiet sich die Versicherungsanstalt erstreckt , beantragt
und von dem Bundesrat genehmigt werden . Vor der Beschlußfassung über die Geneh¬
migung sind die Ausschüsse der beteiligten Versicherungsanstalten , sowie die Regierungen

derjenigen Bundesstaaten , deren Gebiete bei der Veränderung beteiligt sind , zu hören.

Bei Versicherungsanstalten für die Bezirke weiterer Kommunalverbände sind auch die

Vertretungen der letzteren befugt, Anträge auf Veränderungen zu stellen; vor der

Genehmigung von Veränderungen der Bezirke solcher Versicherungsanstalten müssen die

Vertretungen der beteiligten Kommunalverbände gehört werden .
8 67 . Scheiden örtliche Bezirke aus dem Bezirk einer Versicherungsanstalt aus

so verbleibt der letzteren in vollem Umfange das bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens

angesammelte Vermögen , sowie die Verpflichtung zur Befriedigung aller Ansprüche,

welche auf Verwendung von Beitragsmarken dieser Versicherungsanstalt beruhen.

Führt die Veränderung zur Auflösung der Versicherungsanstalt , so geht deren

Vermögen mit allen Rechten und Pflichten , sofern nicht eine andere Versicherungs¬
anstalt mit Genehmigung der beteiligten Landesregierungen dieses Vermögen übernimmt ,
auf den weiteren Kommunalverband beziehungsweiseBundesstaat über , fiir welchen die

Versicherungsanstalt errichtet war .
Für gemeinsame Versicherungsanstalten erfolgt die anteilige Uebernahme des Ver¬

mögens mit allen Rechten und Pflichten durch die beteiligten Kommunalverbände oder

Bundesstaaten , und zwar , sofern darüber eine Einigung nicht zustande kommt, nach Be¬

stimmung des Bundesrats , oder, wenn nur Kommunalverbände eines Bundesstaats

beteiligt sind, der Landes - Centralbehörde .



8 68 . Streitigkeiten , welche inbstreff der Vermögensauseinandersetzung zwischen den
beteiligten Versicherungsanstalten entstehen, werden mangels Verständigung über eine
schiedsrichterliche Entscheidung von dem Reichs -Versicherungsamt entschieden .

8 69 . Auf den Anschluß oder das Ausscheiden der nach HZ 5 und 7 zugelassenen
Kasseneinrichtungen finden die Bestimmungen der ZA 66 bis 68 entsprechendeAnwendung .

III. Schiedsgerichte.
Schiedsgerichte .

Z 70 . Für den Bezirk jeder Versicherungsanstalt wird mindestens ein Schieds¬
gericht errichtet .

Die Zahl und der Sitz der Schiedsgerichte werden von der Centralbehörde des
Bundesstaats , zu welchem der Bezirk der Versicherungsanstalt gehört, oder , sofern der
Bezirk über die Grenzen eines Bundesstaats hinausgeht , im Einvernehmen mit den
beteiligten Centralbehörden von dem Reichs- Versicherungsamt bestimmt.

8 71 . Jedes Schiedsgericht besteht aus einem ständigen Vorsitzenden und aus
Beisitzern. Die Zahl der Beisitzer muß aus der Klasse der Arbeitgeber und der
Versicherten mindestens je zwei betragen .

Der Vorsitzende wird aus der Zahl der öffentlichen Beamten von der Central¬
behörde des Bundesstaats , in welchem der Sitz des Schiedsgerichts belegen ist, ernannt .
Für den Vorsitzenden ist in gleicher Weise ein Stellvertreter zu ernennen , welcher
ihn in Behinderungsfällen vertritt .

Die Beisitzer werden in der durch das Statut bestimmten Zahl von dem Aus¬
schüsse der Versicherungsanstalt, und zwar zu

' gleichen Teilen in getrennter Wahlhandlung
von den Arbeitgebern und den Versicherten, nach einfacher Stimmenmehrheit gewählt.
Bezüglich der Wählbarkeit gelten die Bestimmungen des 8 50, bezüglich der Ablehnungs¬
gründe die Bestimmungen des 8 60.

Die Wahl erfolgt auf fünf Jahre . Die Gewählten bleiben nach Ablauf dieser
Zeit so lange im Amt , bis ihre Nachfolger ihr Amt angetreten haben . Die Aus¬
scheidenden sind wieder wählbar .

8 72 . Name und Wohnort des Schiedsgerichts -Vorsitzenden und seines Stell¬
vertreters , sowie der Beisitzer sind von der Landes-Centralbehörde in dem zu deren
amtlichen Veröffentlichungen bestimmten Blatte bekannt zu machen .

8 73 . Der Vorsitzende und dessen Stellvertreter , sowie die Beisitzer sind auf die
gewissenhafte Erfüllung der Obliegenheiten ihres Amts eidlich zu verpflichten.

Die Festsetzung der den Beisitzern zu gewährenden Vergütungen (§ 58 ) , sowie
der baren Auslagen erfolgt durch den Vorsitzenden.

Personen , welche die Wahl ohne zulässigen Grund ablehnen oder sich der Ausübung
ihres Amts ohne hinreichende Entschuldigung entziehen, werden vom Vorsitzenden mit
Geldstrafe bis zu fünfhundert Mark belegt.

Kommt eine Wahl nicht zustande oder verweigern die Gewählten ihre Dienstleistung,
so hat , solange und soweit dies der Fall ist , die untere Verwaltungsbehörde , in deren
Bezirk der Sitz des Schiedsgerichts belegen ist, die Beisitzer aus der Zahl der Arbeitgeber
beziehungsweise Versicherten zu ernennen .

§ 74 . Der Vorsitzende beruft das Schiedsgericht und leitet die Verhandlungen
desselben. Durch das Statut können über die Reihenfolge, in welcher die Beisitzer zu
den Verhandlungen zuzuziehen sind , Bestimmungen getroffen werden .

Das Schiedsgericht ist befugt, Zeugen und Sachverständige , auch eidlich , zu
vernehmen.

Das Schiedsgericht entscheidet in der Besetzung von drei Mitgliedern , unter denen
sich ein Arbeitgeber und ein Versicherter befinden muß .

Die Entscheidungen des Schiedsgerichts erfolgen nach Stimmenmehrheit .
Im übrigen wird das Verfahren vor dem Schiedsgericht durch Kaiserliche Verordnung

mit Zustimmung des Bundesrats geregelt.
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Die Kosten des Schiedsgerichts, sowie die Kosten des Verfahrens vor demselben
trägt die Versicherungsanstalt . Das Schiedsgericht ist jedoch befugt, den Beteiligten
solche Kosten des Verfahrens zur Last zu legen, welche durch unbegründete Beweisanträge
derselben veranlaßt worden sind.

Dem Vorsitzenden des Schiedsgerichts und dessen Stellvertreter darf eine Vergütung
von der Versicherungsanstalt nicht gewährt werden.

IV . Verfahren.
Feststellung - er Rente.

§ 75 . Personen , welche den Anspruch auf Bewilligung einer Invaliden - oder Alters¬
rente erheben, haben diesen Anspruch bei der für ihren Wohnort zuständigen unteren
Verwaltungsbehörde anzumelden. Der Anmeldung sind die Quittungskarte , sowie die

sonstigen zur Begründung des Anspruchs dienenden Beweisstücke beizusügen. Handelt es

sich um Bewilligung einer Invalidenrente , so hat die untere Verwaltungsbehörde die

für den Wohnort des Antragstellers zuständigen Vertrauensmänner zu hören und dem

Vorstande derjenigen im § 48 Absatz 2 bezeichnten Krankenkaffe u . s. w ., welcher
der Antragsteller angehört , Gelegenheit zu geben , sich binnen einer angemessenen Frist
über den Antrag zu äußern . Die untere Verwaltungsbehörde hat den Antrag unter
Anschluß der beigebrachten Urkunden und entstandenen Verhandlungen mit ihrer gut¬
achtlichen Aeußerung dem Vorstande derjenigen Versicherungsanstalt zu übersenden, an
welche ausweislich der Quittungskarte zuletzt Beiträge entrichtet worden waren .

Der Vorstand der Versicherungsanstalt hat den Antrag zu prüfen und , sofern der

Antrag nicht ohne weiteres abzuweisen ist, die früheren Quittungskarten einzufordern
(8 107) . Erscheinen die beigebrachten Beweisstücke zur Abgabe einer Entscheidung nicht
ausreichend, so sind weitere Erhebungen zu veranlassen . Die Kosten derselben fallen der

Versicherungsanstalt zur Last.
Wird der angemeldete Anspruch anerkannt , so ist die Höhe der Rente sofort festzu¬

stellen . Dem Empfangsberechtigten ist sodann ein schriftlicher Bescheid zu erteilen , aus

welchem die Art der Berechnung der Rente zu ersehen ist . Abschrift des Bescheides
ist dem Staatskommissar (Z 63) zuzustellen.

Wird der angemeldete Anspruch nicht anerkannt , so ist derselbe durch schriftlichen ,
mit Gründen versehenen Bescheid abzulehnen.

§ 76 . Die Annahme , daß die Erwerbsunfähigkeit durch einen nach den Unfall¬
versicherungsgesetzen zu entschädigenden Unfall verursacht ist , begründet nicht die Ab¬

lehnung des Anspruchs auf Invalidenrente . Es ist vielmehr , sofern im übrigen der

Anspruch gerechtfertigt erscheint , die Invalidenrente festzustcllen .
Die Versicherungsanstalten sind berechtigt, die verpflichtete Berufsgenossenschaft

wegen Ersatzes der dem Invaliden gezahlten Rente in Anspruch zu nehmen.
Wird die Verpflichtung zur Gewährung einer Unfallentschädigung bestritten , so ist

darüber in dem durch §8 62 und 63 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6 . Juli 1884

vorgeschriebenen Verfahren zu entscheiden . Im übrigen werden Streitigkeiten über

den Ersatzanspruch von dem ordentlichen Richter entschieden .
8 77 . Gegen den Bescheid , durch welchen der Anspruch abgelehnt wird , sowie gegen

den Bescheid, durch welchen die Höhe der Rente festgestellt wird , findet die Berufung
auf schiedsgerichtliche Entscheidung statt .

Der Bescheid muß die Bezeichnung der Berufungsfrist und des für die Berufung

zuständigen Schiedsgerichts , sowie Namen und Wohnort des Vorsitzenden des letzteren

enthalten . Die Berufung ist bei Vermeidung des Ausschlusses binnen vier Wochen

nach der Zustellung des Bescheides bei dem Vorsitzenden des Schiedsgerichts einzulegen.
Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung .
8 78 . Eine Ausfertigung der Entscheidung des Schiedsgerichts ist dem Berufenen

und dem Vorstande der Versicherungsanstalt , eine Abschrift dem Staatskommissar
(8 63) zuzustellen .



§ 79 . Gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts steht beiden Teilen das Rechts¬
mittel der Revision zu . Die Revision hat keine aufschiebende Wirkung . Ist von dem
Schiedsgericht der Anspruch auf Rente im Widerspruch mit dem Vorstande der Ver¬
sicherungsanstalt anerkannt und nicht gleichzeitig über die Höhe der Rente entschieden ,
so hat der Vorstand der Versicherungsanstalt unverzüglich die Höhe der Rente festzustellen
und auch in denjenigen Fällen , in welchen das Rechtsmittel der Revision eingelegt
wird , sofort wenigstens vorläufig die Rente zuzubilligen. Gegen die vorläufige Zu¬
billigung einer Rente findet ein Rechtsmittel nicht statt .

8 80 . Heber die Revision entscheidet das Reichs-Versicherungsamt . Das Rechts¬
mittel ist bei demselben binnen vier Wochen nach der Zustellung der Entscheidung des
Schiedsgerichts einzulegen.

Die Revision kann nur darauf gestützt werden :
1) daß die angefochtene Entscheidung auf der Nichtanwendung oder auf der un¬

richtigen Anwendung des bestehenden Rechts oder auf einem Verstoß wider den klaren
Inhalt der Akten beruhe;

2) daß das Verfahren an wesentlichen Mängeln leide.
§ 81 . Bei Einlegung der Revision ist anzugeben, worin die Nichtanwendung oder

die unrichtige Anwendung des bestehenden Rechts oder der Verstoß wider den klaren
Inhalt der Akten oder worin die behaupteten Mängel des Verfahrens gefunden werden.
Das Reichs-Versicherungsamt ist bei seiner Entscheidung an diejenigen Gründe nicht
gebunden, welche zur Rechtfertigung der gestellten Anträge geltend gemacht worden sind .

Fehlt die Angabe solcher Gründe oder ergiebt sich aus der Prüfung der Anträge ,
daß die angegriffene Entscheidung nicht auf der Nichtanwendung oder unrichtigen
Anwendung des bestehenden Rechts beruht , sowie daß das Verfahren nicht an wesent¬
lichen Mängeln leidet, und daß ein Verstoß wider den klaren Inhalt der Akten nicht
vorliegt , oder ist die Revision verspätet eingelegt, so kann das Reichs-Versicherungsamt
das Rechtsmittel ohne mündlicheVerhandlung zurückweisen . Anderenfalls hat das Reichs -
Versicherungsamt nach mündlicher Verhandlung zu entscheiden . Wird das angefochtene
Urteil aufgehoben,, so kann das Reichs-Versicherungsamt zugleich in der Sache selbst
entscheiden oder dieselbe an das Schiedsgericht oder an den Vorstand der Versicherungs¬
anstalt zurückverwcisen . Im Falle der Zurückverweisung ist bie rechtliche Beurteilung ,
auf welche das Reichs-Versicherungsamt die Aufhebung gestützt hat , der Entscheidung
zugrunde zu legen .

8 82 . Auf die Anfechtung der rechtskräftigen Entscheidung über einen Anspruch
auf Rente finden die Vorschriften der Civilprozeßordnung über die Wiederaufnahme des
Verfahrens entsprechende Anwendung , soweit nicht durch Kaiserliche Verordnung mit
Zustimmung des Bundesrats ein anderes bestimmt wird .

8 83 . Bescheide , durch welche der Anspruch auf Rente abgelehnt wird , sind, sobald
dieselben die Rechtskraft beschritten haben, von dein Vorstande der Versicherungsanstalt
der unteren Verwaltungsbehörde , in deren Bezirk der Antragsteller wohnt , abschriftlich
mitzuteilen.

8 84 . Die Wiederholung eines endgültig abgelehnten Antrags auf Bewilligung
einer Invalidenrente ist vor Ablauf eines Jahres seit der Zustellung der endgültigen
Entscheidung nur dann zulässig , wenn glaubhaft bescheinigt wird , daß inzwischen Um¬
stände eingetreten sind , aus denen sich das Vorhandensein der dauernden Erwerbs¬
unfähigkeit des Antragstellers ergiebt. Sofern eine solche Bescheinigung nicht beigebracht
wird , hat die untere Verwaltungsbehörde den vorzeitig wiederholten Antrag endgültig
zurückzuweisen .

8 85 . Auf die Entziehung der Rente finden die Vorschriften der 88 bis 84
entsprechende Anwendung .

Berechtigungsausweis.
8 86 . Nach erfolgter Feststellung der Rente hat der Vorstand der Versicherungs¬

anstalt dem Berechtigten eine Bescheinigung (Berechtigungsausweis ) über die ihm
zustehenden Bezüge unter Angabe der mit der Zahlung beauftragten Postanstalt
(8 91 ), sowie der Zahlungstermine auszufertigen und der unteren Verwaltungsbehörde,



in deren Bezirk der Berechtigte wohnt, über die dem letzteren zustehenden Bezüge Mit¬
teilung zu machen.

Wird infolge des weiteren Verfahrens der Betrag der Rente geändert , so ist dem
Entschädigungsberechtigten ein anderer Berechtigungsausweis zu erteilen und der
unteren Verwaltungsbehörde seines Wohnorts von der Aenderung Kenntnis zu geben.

Rechnlmgsbureau .
§ 87 . Sobald die Höhe der Rente endgültig feststeht , ist von dem Vorstande der

Versicherungsanstalt eine mit der Bescheinigungder Rechtskraft zu versehendeAusfertigung
des Bescheides unter Anschluß der Quittungskarten dem Rechnungsbureau des Reichs-
Versicherungsamts einzusenden.

8 88 . Das Rechnungsbureau hat alle bei dem Reichs -Versicherungsamt nach Maß¬
gabe dieses Gesetzes vorkommenden rechnerischen Arbeiten auszuführen . Insbesondere
liegt demselben ob :

1) die Verteilung der Renten ;
2) die Mitwirkung bei den im Vollzügedes Gesetzes herzustellendenstatistischen Arbeiten .
§ 89 . Das Rechnungsbureau verteilt die Renten auf das Reich und die beteiligten

Versicherungsanstalten. Die Verteilung erfolgt, nachdem zunächst der gemäß 8 26 dem
Reich in Rechnung zu stellende Zuschuß ausgeschieden worden ist , in dem Verhältnis der
Beiträge, welche den einzelnen Versicherungsanstalten für den Versicherten zugeflossen ,
beziehungsweise gemäß § 28 zu Lasten des Reichs in Anrechnung zu bringen sind .

8 90 . Die Verteilung ist den Vorständen der beteiligten Versicherungsanstalten unter
Angabe der der Verteilung zugrunde gelegten Zahlen mitzuteilen . Jeder beteiligte Vor¬
stand ist befugt, binnen vierzehn Tagen nach der Zustellung gegen die Verteilung
Einspruch zu erheben. Erfolgt binnen dieser Frist kein Einspruch, so gilt die Verteilung
als endgültig ; wird rechtzeitig Einspruch erhoben, so entscheidet über denselben nach
Anhörung der Vorstände der anderen beteiligten Versicherungsanstalten das Reichs - Ver¬
sicherungsamt. Von der Entscheidung werden die Vorstände in Kenntnis gesetzt.

Sobald die auf die beteiligten Versicherungsanstalten entfallenden Anteile an der
Rente endgültig feststehen , hat das Rechnungsbureau eine Ausfertigung der Verteilung
em Vorstande der für die Festsetzung der Rente zuständigen Versicherungsanstalt zu
übersenden.

Auszahlung durch die Post.
8 91 . Die Auszahlung der Renten wird auf Anweisung des Vorstandes der im

8 90 Absatz 2 bezeichneten Versicherungsanstalt vorschußweise durch die Postverwaltungen ,
und zwar in der Regel durch diejenige Postanstalt bewirkt, in deren Bezirk der Empfangs¬
berechtigte zur Zeit des Antrags auf Bewilligung der Rente seinen Wohnsitz hatte .
Die Postanstalt ist berechtigt, an den Inhaber des Berechtigungsausweises Zahlung zu leisten.

Verlegt der Empfangsberechtigte seinen Wohnsitz , so hat aus seinen Antrag der
Vorstand der Versicherungsanstalt , welcher die Rente angewiesen hatte , die letztere an
die Postanstalt des neuen Wohnortes zur Auszahlung zu überweisen.

Erstattung der Vorschüsse der Postverwaltungcu.
8 92 . Die Central -Postbehörden haben dem Rechnungsbureau Nachweisungen über

diejenigenZahlungen , welche auf grund der Anweisungen der Versicherungsanstalten
geleistet worden sind, zuzustellen. Das Rechnungsbureau hat die vorgcschossenen Be¬
träge nach dem gemäß 8 89 festgestellten Maßstabe aus die beteiligten Versicherungs¬
anstalten zu verteilen und den letzterenNachweisungen über die ihnen zur Last fallenden
Einzelbeträge zu übersenden . Eine Nachweisung über die dem Reich zur Last fallenden
Beträge ist dem Reichskanzler (Reichsamt des Innern ) zuzustellen .

Den Central -Postbehörden hat das Rechnungsbureau nach Ablauf eines jeden
Rechnungsjahres mitzuteilen , welche Beträge von dem Reich und von den einzelnen
Versicherungsanstalten zu erstatten sind.

Nach Ablauf eines Jahres von dem Inkrafttreten dieses Gesetzes an sind die



so

Central -Postbehörden berechtigt, von jeder Versicherungsanstalt einen Betriebsfonds ein¬
zuziehen . Derselbe ist in vierteljährlichen Teilzahlungen an die den Versicherungs¬
anstalten von der Central -Postbehörde zu bezeichnenden Kassen abzuführen und darf die
für die Versicherungsanstalt im abgelaufenen Rechnungsjahre vorgeschossenen Beträge
nicht übersteigen.

§ 93 . Die Versicherungsanstalten haben die von den Postverwaltungen vorgeschossenen
Beträge binnen zwei Wochen nach Empfang der Schlußnachweisung für das abgelaufene
Rechnungsjahr zu erstatten . Die Erstattung erfolgt aus den bereiten Mitteln der Anstalt .
Sind solche nicht vorhanden und bietet auch der Reservefonds solche nicht dar , so hat
der weitere Kommunalverband beziehungsweise der Bundesstaat die erforderlichen
Beträge vorzuschießen . Bei gemeinsamenVersicherungsanstalten erfolgt die Ausbringung
dieses Vorschusses nach dem im § 44 Absatz 2 festgesetzten Verhältnis .

Gegen Versicherungsanstalten , welche mit der Erstattung der Beträge im Rückstände
bleiben, ist aus Antrag der Central -Postbehörde von dem Reichs-Versicherungsamt das
Zwangsbeitreibungsversahren einzuleiten.

§ 94 . Die Bestimmungen der 88 79 bis 82 , 86 bis 93 finden auf die nach
5 und 7 zugelassenen Kasseneinrichtungen entsprechende Anwendung . Den letzteren

ist bei der Verteilung der Renten , welche von Versicherungsanstalten festgestellt sind,
die gleiche Summe von Beiträgen in Anrechnung zu bringen , welche bei Bemessung der
Rente für die Dauer der Versicherung des Rentenempfängers bei einer Kasseneinrichtung
nach § 27 in Anrechnung gebracht ist. Die Verteilung von Renten , welche von einer
Kasseneinrichtung festgestellt sind, erfolgt, soweit ein Anspruch auf dieselben auch nach
den Vorschriften dieses Gesetzes bestehen würde und soweit dieselben das Maß des
reichsgesetzlichen Anspruchs nicht übersteigen, nach dem Verhältnis der den Versicherungs¬
anstalten und der den Kasseneinrichtungen zugeflossenen Beiträge , letzterer, soweit sie
für die Gewährung von Renten in der durch dieses Gesetz festgesetzten Höhe für erforderlich
zu erachten sind.

Soweit diese Kasseneinrichtungen die von ihnen festgesetzten Renten ohne Ver¬
mittlung der Postanstalten selbst auszahlen , wird ihnen der Reichszuschuß am Schlüsse
eines jeden Rechnungsjahres auf jedesmalige Liquidation direkt überwiesen. Die Ver¬
sicherungsanstalten , auf welche Teile der von solchen Kassencinrichtungen gezahlten Renten
entfallen , haben diese Anteile nach deren Feststellung durch das Rechnungsbureau den
Vorständen der beteiligten Kasseneinrichtungen jährlich zu erstatten .^

Erstattung von Beiträgen.
8 95 . Der Anspruch auf Erstattung von Beiträgen (88 30 und 31 ) ist unter

Beibringung der zur Begründung desselben dienenden Beweisstücke bei dem Vorstande
derjenigen Versicherungsanstalt , an welche zuletzt Beiträge entrichtet worden sind, geltend
zu machen .

Auf das Verfahren finden die Vorschriften der 88 75 Absatz 2 bis 4 , 77 bis 82,
87 , 89 bis 93 mit der Maßgabe entsprechende Anwendung , daß eine Mitwirkung des
Staatskommissars nicht stattsindet und daß die Berufung sowie die Revision aufschiebende
Wirkung haben.

Höhe der Beiträge.
8 96 . Für die erste Beitragsperiode (8 20) sind in jeder Versicherungsanstalt»

vorbehaltlich anderweitiger Festsetzung gemäß 8 98, an wöchentlichen Beiträgen zu erheben:
in Lohnklasse 1 . 14 Pf .
,, II. 20 „
„ - III . 24 ,
. - IV . 30 „

8 97 . Für die ferneren Beitragsperiodcn hat der Ausschuß einer jeden Versicherungs¬
anstalt nach Anhörung des Vorstandes über die Höhe der Beiträge nach Maßgabe der
88 20, 21 , 24 zu beschließen . Dabei sind Ausfälle oder Ueberschüsse , welche sich aus
der Erhebung der bisherigen Beiträge rechnungsmäßig herausgestellt haben, in der Weise
zu berücksichtigen , daß durch die neuen Beiträge eine Ausgleichung eintritt .



Der Beschluß bedarf der Genehmigung des Reichs-Versicherungsamts . Ist die
Beitragsperiode bis auf einen Monat abgelaufen, ohne daß ein von dem Reichs-Ver¬
sicherungsamt genehmigter Beschluß vorliegt, so hat das Reichs-Versicherungsamt die
Höhe der für die nächste Beitragsperiode zu erhebenden Beiträge für alle in der Ver¬
sicherungsanstalt versicherten Personen nach Maßgabe des § 24 selbst festzusetzen.

Die Höhe der Beiträge , sowie der Zeitpunkt , von welchem ab dieselbenerhoben werden
sollen , ist durch diejenigen Blätter , durch welche die Bekanntmachungen der Versicherungs¬
anstalt zud erfolgen haben, zu veröffentlichen. Die Bekanntmachung muß mindestens
zwei Wochen vor demjenigen Zeitpunkt erfolgt sein , von welchem ab der Beitrag in der
festgestellten Höhe erhoben werden soll .

§ 98 . Die Versicherungsanstalt ist berechtigt, schon für die erste Beitragsperiode
oder innerhalb derselben an Stelle der im § 96 festgesetzten Beträge für ihren Bezirk
andere Beitragssätze unter Beachtung der Bestimmungen der 88 20 , 21 , 24 zu beschließen .
Der Beschluß bedarf der Genehmigung des Reichs-Versicherungsamts . Im übrigen
finden auf derartige Beschlüsse die Vorschriften des § 97 Absatz 1 und 3 entsprechende
Anwendung.

Marken .
§ 99 . Zum Zweck der Erhebung der Beiträge werden von jeder Versicherungs¬

anstalt für die einzelnen in ihrem Bezirk vorhandenen Lohnklassen Marken mit der Be¬
zeichnung ihres Geldwertes ausgegeben . Das Reichs -Versicherungsamt bestimmt die
Unterscheidungsmerkmale und die Gültigkeitsdauer der Marken . Innerhalb zweier Jahre
nach Ablauf der Gültigkeitsdauer können ungültig gewordene Marken bei den zum Marken¬
verkauf bestimmten Stellen gegen gültige Marken umgetauscht werden.

Die Marken einer Versicherungsanstalt können bei allen in ihrem Bezirk belegenen
Postanstalten und anderen von der Versicherungsanstalt einzurichtenden Verkaufsstellen
gegen Erlegung des Nennwertes käuflich erworben werden.

Entrichtung der Beiträge.
§ 100 . Die Beiträge des Arbeitgebers und der Versicherten sind von demjenigen

Arbeitgeber zu entrichten, welcher den Versicherten während der Kalenderwoche beschäftigt hat .
Findet die Beschäftigung nicht während der ganzen Kalenderwoche bei demselben

Arbeitgeber statt , so ist von demjenigen Arbeitgeber, welcher den Versicherten zuerst
beschäftigt , der volle Wochenbeitrag zu entrichten.

Sofern die Zahl der thatsächlich verwendeten Arbeitstage nicht festgcstellt werden
kann , ist der Beitrag für diejenige Arbeitszeit zu entrichten, welche zur Herstellung der
Arbeit annähernd für erforderlich zu erachten ist . Im Streitfälle entscheidet aus Antrag
eines Teils die untere Verwaltungsbehörde endgültig . Die Versicherungsanstalt ist
berechtigt , für die Berechnung derartiger Beiträge besondere Bestimmungen zu erlassen.
Dieselben bedürfen der Genehmigung des Neichs -Versicherungsamts .

K ,
- ' L !Qnittungskarte.

§ 101 . Die Entrichtung der Beiträge erfolgt durch Einkleben eines entsprechenden
Betrages von Marken in die Quittungskarte des Versicherten. Ist der Versicherte mit
einer Quittungskarte nicht versehen, so ist der Arbeitgeber berechtigt, für Rechnung des
Versicherten eine solche anzuschafscn und den verauslagten Betrag bei der nächsten
Lohnzahlung einzubehalten.

Die Quittungskarte enthält das Jahr und den Tag ihrer Ausgabe , die über den
Gebrauch der Quittungskarte erlassenen Bestimmungen (8 108) und die Strafvorschrist
des § 151 . Im übrigen bestimmt der Bundesrat ihre Einrichtung .

Die Kosten der Quittungskarte trägt , soweit sie nicht für Rechnung des Versicherten
zu beschaffen ist (Absatz 1 ), die Versicherungsanstalt des Ausgabebezirks.

8 102 . Jede Quittungskarte bietet Raum zur Aufnahme der Marken für 47 Bei¬
tragswochen. Die Karten sind für jeden Versicherten mit fortlaufenden Nummern zu
versehen ; die erste für ihn ausgestellte Karte ist am Kopfe mit dem Namen derjenigen



Versicherungsanstalt, in deren Bezirk der Versicherte zu dieser Zeit beschäftigt ist , jede
folgende mit dem Namen derjenigen Versicherungsanstalt , welche sich auf der nächst¬
vorhergehenden Karte vermerkt findet, zu bezeichnen ; stimmt der auf einer späteren Karte
enthaltene Name mit dem auf der ersten Karte enthaltenen Namen nicht überein , so ist
der auf der ersten Karte enthaltene Name maßgebend.

Der Versicherte ist berechtigt, aus seine Kosten zu jeder Zeit die Ausstellung einer
neuen Quittungskarte gegen Rückgabe der älteren Karte zu beanspruchen.

§ 103 . Die Ausstellung und der Umtausch der Quittungskarten erfolgt durch die
von der Landes -Centralbehörde bezeichnet ? Stelle .

Die hiernach zuständige Stelle hat die in der zurückgegebenen Karte eingeklebten
Marken derart auszurechnen , daß ersichtlich wird , wieviel Beitragswochcn für die einzelnen
Lohnklasscn dem Inhaber der Quittungskarte anzurechnen sind. Gleichzeitig ist die Dauer
der bescheinigten Krankheiten, sowie der militärischen Dienstleistungen anzugeben. Ueber
die aus dieser Aufrechnung sich ergebenden Endzahlen ist dem Inhaber der Karte eine
Bescheinigung zu erteilen.

§ 1l>4 . Eine Quittungskarte verliert ihre Gültigkeit, wenn sie nicht bis zum
Schluffe des dritten Jahres , welches dem am Kopfe der Karte verzeichnten Jahre s§ 101
Absatz 2) folgt, zum Umtausch eingereicht worden ist . Ist die Annahme begründet , daß
der Versicherte ohne sein Verschulden den rechtzeitigen Umtausch versäumt hat , so kann
der Vorstand der Versicherungsanstalt des Beschäftigungsorts auf den Antrag des
Versicherten die fortdauernde Gültigkeit der Quittungskarte anerkennen.

§ 1V5. Verlorene, unbrauchbar gewordene oder zerstörte Quittungskarten sind
durch neue zu ersetzen. In die neue Quittungskarte sind die bis zum Verlust der
Karte entrichteten Beiträge , soweit dieselben nachweisbar geleistet worden sind , in be¬
glaubigter Form zu übertragen .

§ 106 . Der Versicherte ist befugt, binnen zwei Wochen nach Aushändigung der
Bescheinigung (8 103) oder der neuen Quittungskarte (8 105 ) gegen den Inhalt der Be¬
scheinigung beziehungsweise der Uebertragung Einspruch zu erheben. Gegen die Zurück¬
weisung des Einspruchs findet binnen gleicher Frist Rekurs an die unmittelbar Vorgesetzte
Dienstbehörde statt . Die letztere entscheidet hierüber, sowie über andere das Verfahren
betreffende Beschwerden endgültig.

8 107 . Die abgegebenen Quittungskarten sind an die Versicherungsanstalt des
Bezirks zu übersenden und von dieser an diejenige Versicherungsanstalt , deren Namen
sie tragen , zu überweisen.

Der Bundesrat hat die Voraussetzungen zu bestimmen, unter denen die Vernichtung
von Quittungskarten zu erfolgen hat .

8 108 . Die Eintragung eines Urteils über die Führung oder die Leistungen des
Inhabers , sowie sonstige durch dieses Gesetz nicht vorgesehene Eintragungen oder Ver¬
merke in oder an der Quittungskarte sind unzulässig. Quittungskarten , in welchen
derartige Eintragungen oder Vermerke sich vorfinden , sind von jeder Behörde, welcher
sie zugehen , einzubehalten. Die Behörde hat die Ersetzung derselben durch neue Karten ,ui welche der zulässige Inhalt der elfteren nach Maßgabe der Bestimmung des § 105
zu übernehmen ist, zu veranlassen.

'
Dem Arbeitgeber sowie Dritten ist untersagt , die Quittungskarte nach Einklebung

der Marken wider den Willen des Inhabers zurückzubehalten. Auf die Zurückbehaltung
der Karten seitens der zuständigen Behörden und Organe zu Zwecken des Umtausches,der Kontrolle, Berichtigung, Aufrechnung oder Uebertragung findet diese Bestimmung
keine Anwendung .

Quittungskarten , welche im Widerspruch mit dieser Vorschrift zurückbehalten werden,
sind durch die Ortspolizeibehörde dem Zuwiderhandelnden abzunehmen und dem Berech¬
tigten auszuhändigen . Der erstere bleibt dem letzteren für alle Nachteile, welche diesem
aus der Zuwiderhandlung erwachsen , verantwortlich .

§ 109 . In die Quittungskarte hat der Arbeitgeber bei der Lohnzahlung zu dem
nach § 100 zu berechnenden Betrage Marken derjenigen Art einzukleben, welche für die
Lohnklasse , die für den Versicherten in Anwendung kommt (8 22 ) , und , falls die Bei¬
träge für einzelne Berufszweige verschieden bemessen sind (8 24) , für den betreffenden



Berufszweig von der für den Beschäftigungsart zuständigen Versicherungsanstalt aus¬
gegeben ist . Die Marken hat der Arbeitgeber aus eigenen Mitteln zu erwerben.

Die Marken müssen auf die Ouittungskarte in fortlaufender Reihe eingeklebt
werden. Der Bundesrat ist befugt, über Entwertung von Marken Vorschriften zu
erlassen und deren Nichtbefolgung mit Strafe zu bedrohen.

Die Arbeitgeber sind berechtigt, bei der Lohnzahlung den von ihnen beschäftigten
Personen die Hälfte der Beiträge in Abzug zu bringen . Die Abzüge dürfen sich höchstens
auf die für die beiden letzten Lohnzahlungsperioden entrichteten Beiträge erstrecken .

§ 110 . Die Erhebung der Beiträge für diejenigen Personen , auf welche die Ver¬
sicherungspflichtnach § 2 erstreckt worden ist, wird durch Beschluß des Bundesrats geregelt.

§ 111, Durch Beschluß des Bundesrats oder für den Bezirk einer Versicherungs¬
anstalt durch das Statut derselben kann für Versicherte , welche nicht in einem regel¬
mäßigen Arbeitsverhältnisse zu einem bestimmten Arbeitgeber stehen , oder für einzelne
Klassen solcher Versicherter bestimmt werden , daß sie befugt sind, die Versicherungsbeiträge
statt der Arbeitgeber im voraus zu entrichten. Dem Versicherten, welcher auf grund
solcher Bestimmung die vollen Wochenbeiträge entrichtet hat , steht gegen den nach § 100
zur Entrichtung der Beiträge verpflichteten Arbeitgeber der Anspruch auf Erstattung der
Hälfte der entrichteten Beiträge zu.

Einziehung der Beiträge.
§ 112 . Durch die Landes -Centralbehörde , oder mit Genehmigung derselben durch

das Statut einer Versicherungsanstalt , oder mit Genehmigung der höheren Verwaltungs¬
behörde durch statutarische Bestimmung eines weiteren Kommunalverbandes oder einer
Gemeinde kann abweichendvon den Vorschriften des § 109 Absatz 1 angeordnet werden :

1) daß die Beiträge für diejenigen Versicherten, welche einer Krankenkasse (8 135)
angehören, durch deren Organe sür Rechnung der Versicherungsanstalt von den Arbeit¬
gebern eingezogen und die den eingezogenen Beiträgen entsprechenden Marken in die
Quittungskarten der Versicherten eingeklebt und entwertet werden ;

2 - daß die Beiträge für diejenigen Personen , welche keiner Krankenkasse (8 185)
angehören, in der gleichen Weise durch Gemeindebehörden oder andere von der Landes -
Centralbehörde bezeichnet ? Stellen oder durch örtliche , von der Versicherungsanstalt ein¬
gerichtete Hebestellen eingezogen werden . In diesen Fällen können Bestimmungen über
die Verpflichtung zur Anmeldung und Abmeldung der Versichertengetroffen und Zuwider¬
handlungen mit Geldstrafe bis zu einhundert Mark bedroht werden.

Soweit die Einziehung der Beiträge in dieser Weise geregelt wird , sind die
Arbeitgeber berechtigt, bei der Lohnzahlung den von ihnen beschäftigten Personen die
Hälfte der in den beiden letzten Lohnzahlungsperioden fällig gewordenen Beiträge in
Abzug zu bringen .

Die Versicherungsanstalten sind verpflichtet, den Krankenkassen oder den anderen
mit der Einziehung der Beiträge beauftragten Stellen die erforderlichen Marken gegen
Abrechnung zur Verfügung zu stellen und eine von der Landes - Centralbehörde zu
bestimmende Vergütung zu gewähren.

§ 113 . Sofern eine in 8 112 Absatz 1 vorgesehene Anordnung getroffen ist ,
können auf demselben Wege Bestimmungen dahin getroffen werden , daß

1 ) die Ausstellung und der Umtausch der Quittungskarten <88 103 und 105)
durch die nach 8 112 Absatz 1 mit der Einziehung der Beiträge beauftragten Stellen
stattzufinden hat ;

2) für diejenigen Versicherten, deren Beschäftigung durch ihren Zweck oder im
voraus durch den Arbeitsvertrag auf einen Zeitraum von weniger als einer Woche
beschränkt ist, die auf die Versicherten entfallende Hälfte der Beiträge unmittelbar von
den Versicherten, die auf die Arbeitgeber entfallende Hälfte aber von dem weiteren
Kommunalverbande beziehungsweise der Gemeinde entrichtet und durch sie von den
Arbeitgebern wieder eingezogen wird .

8 l14 . Die in 8 N2 Absatz 1 Ziffer 1 und 8 113 vorgesehene Maßregel
kann für die Mitglieder einer Krankenkasse <8 135 ) auch durch das Kassenstatut,
und für diejenigen Versicherten, welche einer für Reichs - oder Staatsbetriebe errichteten
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Krankenkasse angehören , auch durch die den Verwaltungen dieser Betriebe Vorgesetzte
Dienstbehörde getroffen werden .

8 115 . Der Versicherte ist berechtigt, die Quittungskarte bei der die Beiträge ein¬
ziehenden Stelle , so lange er in dem Bezirk dieser Stelle versichert ist , zu hinterlegen.

Abrundung .
8 116 . Ergeben sich bei den zwischen Arbeitgebern und Versicherten stattfinden¬

den Abrechnungen Bruchpfennige, so ist die auf den Arbeitgeber entfallende Hälfte
nach oben, die auf den Versicherten entfallende Hälfte nach unten auf volle Pfennige
abzurunden .

Freiwillige Fortsetzung des Versicherungsverhättnifses .
8 117 . Personen , welche aus dem Versicherungsverhältnisse ausscheiden, sind be¬

rechtigt, dasselbe freiwillig dadurch fortzusetzen beziehungsweise zu erneuern (88 32
Absatz 2s, daß sie die für die Lohnklasse II festgesetzten Beitrage in Marken derjenigen
Versicherungsanstalt , in deren Bezirk sie sich aufhalten , entrichten und gleichzeitig für
jede Woche freiwilliger Beitragsleistung eine Zusatzmarke beibringen (Z 121) .

Während eines Kalenderjahres können jedoch insgesamt mehr als 52 Beitrags¬
wochen niemals in Anrechnung gebracht werden .

Auf die Wartezeit für die Invalidenrente kommen die zum Zwecke der Fort¬
setzung oder Erneuerung des Versicherungsverhältnisses freiwillig geleisteten Beiträge
nur dann zur Anrechnung, wenn für den Versicherten auf grund der Versicherungspflicht
oder der Bestimmung des Z 8 für mindestens 117 Beitragswochen Beiträge geleistet
worden sind.

Die gemäß Absatz 1 verwendeten Marken sind zu entwerten . Die Entwertung
erfolgt durch die von der Landes-Ccntralbehörde zu bestimmenden Stellen und darf nur
dann vorgenommen werden , wenn der entsprechende Betrag an Zusatzmarken beige¬
bracht worden ist .

8 118. Selbständige Betriebsunternehmer , welche regelmäßig nicht mehr als einen
Lohnarbeiter beschäftigen , sind, nachdem für dieselben auf grund der Versicherungspflicht
während mindestens fünf Beitragsjahren Beiträge entrichtet worden sind, im Falle der
Fortsetzung oder Erneuerung des Versicherungsverhältnisses von der Beibringung der
Zusatzmarken befreit.

§ 1 >9 . Wird ein zwischen einem Versicherten und einem bestimmten Arbeitgeber
bestehendes Arbeits - oder Dienstverhältnis (8 1 ) derart unterbrochen, daß ersterer
aus der Versicherungspflicht vorübergehend ausscheidet, so kann für einen vier Monate
nicht übersteigenden Zeitraum das Versicherungsverhältnis auch ohne Beibringung von
Zusatzmarken dadurch freiwillig aufrecht erhalten werden, daß der Arbeitgeber oder
der Versicherte die bisherigen Beiträge fortentrichtet .

Selbst »ersichcrungsverhältnis .
8 120 . Personen , welche in Gemäßheit der Bestimmung des 8 8 sich selbst ver¬

sichern , sind verpflichtet, außer den vollen Beiträgen in Marken derjenigen Versicherungs¬
anstalt , zu deren Bezirk ihr Beschäftigungsort gehört, für jede Woche der Selbstversicherung
eine Zusatzmarke beizubringen. Die Beitragsmarken und Zusatzmarken sind in der in
ß 117 Absatz 4 bezeichneten Weise zu entwerten .

Zusatzmarken.
8 121 . Die Zusatzmarken (8 117) werden für Rechnung des Reichs hergestellt. Sie

müssen die Bezeichnung ihres Geldwerts enthalten und in Farbe und Bezeichnung
von den Marken der Versicherungsanstalten verschieden sein . Die Unterscheidungsmerkmale
derselben werden vom Reichs-Versicherungsamt festgesetzt.

Die Zusatzmarken können bei allen Postanstalten , sowie bei denjenigen Stellen , welche
von den Versicherungsanstalten zum Vertriebe ihrer Marken errichtet worden sind, gegen
Erlegung des Nennwerts käuflich erworben werden.

Bis zur anderweiten Festsetzung durch den Bundesrat beträgt der Nennwert der
Zusatzmarken acht Pfennig für die Beitragswoche.



Streitigkeiten .
8 122 . Streitigkeiten zwischen den Organen der Versicherungsanstalten einerseits

und Arbeitgebern oder Arbeitnehmern oder den in Z 8 bezeichnten Personen anderer¬

seits, oder zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern über die Frage , ob oder zu
welcher Versicherungsanstalt , in welcher Lohnklasse , oder, sofern die Beiträge für einzelne
Berufszweige verschieden bemessen sind (K 24 ) , für welchen Berufszweig Beiträge zu
entrichten sind, werden von der für den Beschästigungsort (Z 41 ) zuständigen unteren
Verwaltungsbehörde entschieden . Gegen deren Entscheidung steht den Beteiligten binnen
vier Wochen nach der Zustellung die Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde zu,
welche endgültig entscheidet .

H 123 . Die Vorschriften des 122 finden auch auf Streitigkeiten zwischen den
Organen verschiedener Versicherungsanstalten über die Frage , zu welcher derselben für
bestimmte Personen Beiträge zu entrichten sind, Anwendung .

Z 124 . Im übrigen werden Streitigkeiten zwischen dem Arbeitgeber und den von
ihm beschäftigten Personen über die Berechnung und Anrechnung der für diese zu
entrichtenden oder im Falle des Z 111 denselben zu erstattenden Beiträge von der
unteren Verwaltungsbehörde (H 122 ) endgültig entschieden .

§ 125 . Nach endgültiger Erledigung dieser Streitigkeiten hat die untere Ver¬
waltungsbehörde von Amtswegen dafür zu sorgen, daß zu wenig erhobene Beträge durch
nachträgliche Verwendung von Marken beigebracht werden . Zu viel erhobene Beträge
sind auf Antrag von der Versicherungsanstalt wieder einzuziehen und nach Vernichtung
der in die Quittungskarten eingeklebten betreffenden Marken und Berichtigung der
Aufrechnungen an die beteiligten Arbeitgeber und Versicherten zurückzuzahlen .

Handelt es sich um die Verwendung von Marken einer nicht zuständigen Versicherungs¬
anstalt , so ist nach Vernichtung derjenigen Marken , welche irrtümlich beigebracht sind ,
ein der Zahl der Beitragswochen entsprechender Betrag von Marken der zuständigen
Versicherungsanstalt beizubringen . Der Betrag der vernichteten Marken ist von der

Versicherungsanstalt, welche sie ausgestellt hatte , wieder einzuziehen und zwischen den be¬

teiligten Arbeitgebern und Versicherten entsprechend zu teilen.
An die Stelle der Vernichtung von Marken kann in den nach Ansicht der unteren

Verwaltungsbehörde dazu geeigneten Fällen die Einziehung der Quittungskarten und

nach Uebertragung der gültigen Eintragungen derselben die Ausstellung neuer Quittungs¬
karten treten .

K̂ontrolle .

8 126 . Die Versicherungsanstalten sind befugt, mit Genehmigung des Reichs-

Versicherungsamts zum Zweck der Kontrolle Vorschriften zu erlassen . Sie sind ferner
befugt, die Arbeitgeber zur rechtzeitigen Erfüllung dieser Vorschriften durch Geldstrafen
bis zum Betrage von je einhundert Mark anzuhalten . Das Reichs -Versicherungsamt kann
den Erlaß derartiger Vorschriften anordnen und dieselben , sofern solche Anordnung
nicht befolgt wird , selbst erlassen.

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, über die Zahl der von ihnen beschäftigtenPersonen
und über die Dauer der Beschäftigung den Organen der Versicherungsanstalt, sowie den
mit der Kontrolle beauftragten Behörden oder Beamten auf Verlangen Auskunft zu
erteilen und denselben diejenigen Geschäftsbücher oder Listen, aus welchen jene Thatsachen
hervorgehen, zur Einsicht während der Betriebszeit an Ort und Stelle vorzulegen.

Ebenso sind die Versicherten zur Erteilung von Auskunft über Ort und Dauer ihrer

Beschäftigung verpflichtet. Die Arbeitgeber und die Versicherten sind ferner verbunden,
den bezeichnten Organen , Behörden und Beamten auf Erfordern die Quittungskarten
behufs Ausübung der Kontrolle und Herbeiführung der etwa erforderlichen Be¬

richtigungen gegen Bescheinigung auszuhändigen . Sie können hierzu von der unteren

Verwaltungsbehörde durch Geldstrafen bis zum Betrage von je dreihundert Mark an¬

gehalten werden.
§ 127 . Berichtigungen der Quittungskarten erfolgen, sofern die Beteiligten über

dieselben einverstanden sind, aus dem im 8 125 angegebenen Wege durch die die Kontrolle
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ausübenden Organe , Behörden oder Beamten , oder durch die die Beiträge einziehcnden
Organe , andernfalls nach Erledigung des Streitverfakrens gemäß der Vorschriften der
88 122 bis >24.

8 128 . Die durch die Kontrolle den Versicherungsanstalten erwachsenden Kosten
gehören zu den Verwaltungskosten . Soweit dieselben in baren Auslagen bestehen , können
sie durch den Vorstand der Versicherungsanstalt dem Arbeitgeber auferlegt werden ,wenn derselbe durch Nichterfüllung der ihm obliegenden Verpflichtungen zu ihrer Auf¬
wendung Anlaß gegeben hat . Gegen die Auferlegung der Kosten findet binnen zwei
Wochen nach Zustellung des Beschlusses die Beschwerde an die untere Verwaltungsbehörde
(8 122) statt . Diese entscheidet endgültig . Die Beitreibung der auferlegten Kosten
erfolgt m derselben Weise , wie die der Gemeindeabgaben.

Vermögensverwaltung .
8 129 . Verfügbare Gelder der Versicherungsanstalten sind nach Maßgabe der

Bestimmungen des § 76 des Unfallversicherungsgesetzes verzinslich anzulegen.
Auf Antrag einer Versicherungsanstalt kann der Kommunalverband beziehungs¬

weise die Centralbebörde des Bundesstaats , für welchen die Versicherungsanstalt er¬
richtet ist, widerruflich gestatten, einen Teil des Anstaltsvermögens in anderen zins¬
tragenden Papieren oder in Grundstücken anzulegen. Bei gemeinsamen Versicherungs¬
anstalten entscheidet über derartige Anträge , falls eine Verständigung nicht erzielt wird ,die Landes - Centralbehörde oder, sofern mehrere Landes -Centralbehörden beteiligt sind,der Bundesrat . Mehr als der vierte Teil des Vermögens der einzelnen Versicherungs¬anstalten darf jedoch in der bczeichneten Weise nicht angelegt werden.

Wertpapiere sind nach näherer Bestimmung der Centralbehörde desjenigen Bundes¬
staats , in dessen Gebiet die Versicherungsanstalt ihren Sitz hat , bei einer zur Auf¬
bewahrung von Geldern oder Wertpapieren befugten öffentlichen Behörde oder Kasseniederzulegen.

8 130 . Die Versicherungsanstalten sind verpflichtet, dem Reichs -Versicherungsamt
nach näherer Anweisung desselben und in den von ihm vorzuschreibenden Fristen
Ilebersichten über ihre Geschäfts- und Rechnungsergebnisse einzureichen .Die Art und Form der Rechnungsführung bei den Versicherungsanstalten wird
durch das Reichs Versicherungsamt geregelt.

Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr .

V . Aussicht .
Reichs Versichermtgsamt .

8 131 . Die Versicherungsanstalten unterliegen inbezug auf die Befolgung diesesGesetzes der Beaufsichtigung durch das Reichs-Versicherungsamt. Das Aufsichtsrechtdes letzteren erstreckt sich auf die Beobachtung der gesetzlichen und statutarischenVorschriften.Alle Entscheidungen des Reichs -Versicherungsamts sind endgültig , soweit in diesemGesetz nicht ein anderes bestimmt ist.
Das Reichs -Versicherungsamt ist befugt, jederzeit eine Prüfung der Geschäfts¬führung der Versicherungsanstalten vorzunehmen. Die Mitglieder der Vorstände und

sonstigen Organe der Versicherungsanstalten sind auf Erfordern des Reichs-Versicherungs¬amts zur Vorlegung ihrer Bücher, Beläge, Wertpapiere und Geldbestände sowie ihrerauf den Inhalt der Bücher und die Festsetzung der Renten ic . bezüglichen Schriftstückeverpflichtet. Das Reichs -Versicherungsamt kann dieselben hierzu sowie zur Befolgungder gesetzlichen und statutarischen Vorschriften durch Geldstrafen bis zu eintausend Mark
anhalten .

8 132 . Das Reichs -Versicherungsamt entscheidet , unbeschadet der Rechte Dritter über
Streitigkeiten , welche sich auf die Rechte und Pflichten der Organe der Versicherungs¬anstalten sowie der Mitglieder dieser Organe , auf die Auslegung der Statuten und
auf die Gültigkeit der vollzogenen Wahlen , soweit über letztere nicht nach 8 49 Absatz 4
zu befinden ist, beziehen . .
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Auf die dienstlichen Verhältnisse der auf grund des 8 47 Absatz 1 bestellten
Beamten findet diese Vorschrift keine Anwendung .

8 133 . Die Entscheidungen des Reichs -Versicherungsamts erfolgen in der Besetzung
von mindestens zwei ständigen und zwei nichtständigen Mitgliedern , unter welchen sich je
ein Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten befinden muß, und unter Zuziehung
von mindestens einem richterlichen Beamten , wenn es sich handelt :

1 ) um die Entscheidung auf Revisionen gegen die Entscheidungender Schiedsgerichte,
2) um die Entscheidung vermögensrechtlicher Streitigkeiten bei Veränderungen des

Bestandes der Versicherungsanstalten.
Als Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten gelten auch für den Bereich

dieses Gesetzes die auf grund der Unfallversicherungsgesetzezu nichtständigen Mitgliedern
des Reichs-Versicherungsamts gewählten Vertreter der Betriebsunternehmer und der
Arbeiter , ohne Beschränkung auf die Angelegenheiten ihres besonderen Berufszweiges .

Im übrigen werden die Formen des Verfahrens und der Geschäftsgangdes Reichs-

Versicherungsamts durch Kaiserliche Verordnung unter Zustimmung des Bundesrats geregelt.

Landes -Verficherungsämter .
8 134 . Sofern für das Gebiet eines Bundesstaats ein Landes-Versicherungsamt

errichtet ist (8 92 des Unfallversicherungsgesetzes, 8 100 des Gesetzes vom 5 . Mai 1886,
Reichs - Gesetzbl . S . 132) , unterliegen diejenigen Versicherungsanstalten , welche sich über
das Gebiet dieses Bundesstaats nicht hinaus erstrecken , der Beaufsichtigung des Landes-
Versicherungsamts . Auf die Landes -Verficherungsämter finden die Vorschriften der
88 131 bis 133 entsprechende Anwendung .

In den Angelegenheiten der den Landes-Versicherungsämtern unterstellten Ver¬
sicherungsanstalten gehen die in den 88 21 , 56 , 68 , 93 , 97 , 98, 100, 126, 145 dem
Reichs -VersichcrungsamttibectragenenZuständigkeiten aufdasLandes -Versicherungsamtüber .

Die Formen des Verfahrens und der Geschäftsgang bei dem Landes-Versicherungsamt
werden durch die Landesregierung geregelt.

VI . Schluß-, Straf- und Uebergangsbestlmmungen.
Krankenkaffen.

8 135 . Als Krankenkassen im Sinne dieses Gesetzes gelten die Orts - , Betriebs -

(Fabrik -) , Bau - und Innungs -Krankenkassen , die Knappschaftskassensowie die Gemeinde¬
krankenversicherung und landesrechtliche Einrichtungen ähnlicher Art .

Besondere Bestimmungen für Seeleute .

8 136 . Seeleute (8 1 Absatz 1 Ziffer 1 des Gesetzes vom 13. Juli 1887 , Reichs-

Gesetzbl. S . 329 ) sind bei derjenigen Versicherungsanstalt zu versichern , in deren Bezirk
sich der Heimatshasen des Schiffes befindet.

Durch den Bundesrat können über die Einziehung der von den Reedern für
Seeleute zu entrichtenden Beiträge von den Vorschriften dieses Gesetzes abweichende
Bestimmungen getroffen werden.

Für Seeleute , welche sich außerhalb Europas aufhalten , beträgt die Frist zur Ein¬

legung von Rechtsmitteln drei Monate . Die Frist kann von derjenigen Behörde, gegen
deren Bescheid das Rechtsmittel stattfindet , weiter erstreckt werden.

An die Stelle der unteren Verwaltungsbehörde tritt bei Seeleuten das See¬
mannsamt , und zwar im Inlands das Seemannsamt des Heimatshafens , im Auslande
dasjenige Seemannsamt , welches zuerst angegangen werden kann.

Beitreibung .

8 137 . Rückstände sowie die in die Kasse der Versicherungsanstalt fließenden
Strafen werden in derselben Lt-eise beigetrieben wie Gemeindeabgaben. Rückstände
haben das Vorzugsrecht des 8 54 Nr . 1 der Konkursordnung vom 10. Februar 1877
(Reichs -Gesetzbl . S . 351 ) und verjähren binnen vier Jahren nach

' der Fälligkeit.
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Zuständige Lan- esbehörden .
§ 138. Die Centralbehörden der Bundesstaaten bestimmen, welche Verbände als

weitere Kommunalverbände anzusehen und von welchen Staats - oder Gemeindebehörden
beziehungsweise Vertretungen die in diesem Gesetze den Staats - und Gemeindeorganen
sowie den Vertretungen der weiteren Kommunalverbände zugewiesenen Verrichtungen
wahrzunehmen sind.

Die von den Centralbehörden der Bundesstaaten in Gemäßheit vorstehender Vor¬
schrift erlassenen Bestimmungen sind durch den „ Reichs -Anzeiger" bekannt zu machen.

Zustellungen .
8 139. Zustellungen , welche den Lauf von Fristen bedingen, können durch die Post

mittels eingeschriebenen Briefes erfolgen.
Personen , welche nicht im Inlands wohnen, können von der zustellenden Behörde

aufgefordert werden, einen Zustellungsbevollmächtigten zu bestellen . Wird ein solcher
innerhalb der gesetzten Frist nicht bestellt oder ist der Aufenthalt jener Personen unbe¬
kannt, so kann die Zustellung durch öffentlichen Aushang während einer Woche in den
Geschäftsräumen der zustellenden Behörde oder der Organe der Versicherungsanstalten
ersetzt werden.

Gebühren - und Stempelfreiheit .
8 140 . Alls zur Begründung und Abwickelung der Rechtsverhältnisse zwischen den

Versicherungsanstalten einerseits und den Arbeitgebern oder Versicherten andererseits
erforderlichen schiedsgerichtlichen und außergerichtlichen Verhandlungen und Urkunden
sind gebühren-- und stempelfrei. Dasselbe gilt für privatschriftliche Vollmachten und
amtliche Bescheinigungen, welche auf grund dieses Gesetzes zur Legitimation oder zur
Führung von Nachweisen erforderlich werden.

Rechtshülfe .
§ 141 . Die öffentlichen Behörden sind verpflichtet, den im Vollzüge dieses Gesetzes

an sie ergehenden Ersuchen des Reichs-Versicherungsamts , der Landes -Versicherungsämter ,anderer öffentlicher Behörden , der Schiedsgerichte sowie der Vorstände und Organe der
Versicherungsanstalten zu entsprechen und den bezeichneten Vorständen auch unaufge¬
fordert alle Mitteilungen zukommen zu lassen , welche für den Geschäftsbetrieb der
Versicherungsanstalten von Wichtigkeitsind. Die gleiche Verpflichtung liegt den Organen
der Versicherungsanstalten unter einander sowie den Organen der Berufsgenossenschaftenund der Krankenkassen ob .

Die durch die Erfüllung dieser Verpflichtungen entstehenden Kosten sind von den
Versicherungsanstalten als eigene Verwaltungskosten insoweit zu erstatten , als sie in Tage¬
geldern und Reisekosten von Beamten oder von Organen der Versicherungsanstalten ,
Berufsgenossenschaften und Krankenkassen , sowie in Gebühren für Zeugen und Sachver¬
ständige oder in sonstigen baren Auslagen bestehen .

Auf die nach 88 5 und 7 zugelassenenKasseneinrichtungenfinden diese Bestimmungen ,
soweit es sich um die auf grund ihrer Zulassung ihnen obliegenden Aufgaben handelt ,
entsprechende Anwendung .

Strafbestimmungen .
8 142 . Arbeitgeber, welche in die von ihnen auf grund gesetzlicher oder von der

Versicherungsanstalt erlassener Bestimmung aufzustellenden Nachweisungen oder Anzeigen
Eintragungen aufnehmen , deren Unrichtigkeit ihnen bekannt war oder bei gehöriger
Aufmerksamkeitnicht entgehen konnte , können von dem Vorstande der Versicherungsanstaltmit Ordnungsstrafe bis zu fünfhundert Mark belegt werden.

8 143. Arbeitgeber, welche es unterlassen, für die von ihnen beschäftigten , dem
Versicherungszwange unterliegenden Personen Marken in zureichender Höhe und in vor¬
schriftsmäßiger Beschaffenheit rechtzeitig (8 109) zu verwenden, können von dem Vor¬
stande der Versicherungsanstalt mit Ordnungsstrafe bis zu dreihundert Mark belegt



werden . Eine Bestrafung findet nicht statt , wenn die rechtzeitige Verwendung der
Marken von einem anderen Arbeitgeber oder Betriebsleiter (8 144 ) oder im Falle
des 8 111 von dem Versicherten bewirkt worden ist .

§ 144 . Der Arbeitgeber ist befugt , die Aufstellung der nach gesetzlicher oder statutarischer
Vorschrift erforderlichen Nachweisungen oder Anzeigen , sowie die Verwendung von Marken
auf bevollmächtigte Leiter seines Betriebes zu übertragen .

Name und Wohnort von solchen bevollmächtigten Betriebsleitern sind dem Vorstande
der Versicherungsanstalt mitzuteilen . Begeht ein derartiger Bevollmächtigter eine in den
U 142 beziehungsweise 143 mit Strafe bedrohte Handlung , so finden auf ihn die in
diesen Paragraphen vorgesehenen Strafen Anwendung .

§ 145 . Gegen die auf grund dieses Gesetzes oder der Statuten von den Organen
der Versicherungsanstalten oder den Schiedsgerichtsvorsitzenden erlassenen Strafverfügungen
findet binnen zwei Wochen nach deren Zustellung die Beschwerde an das Reichs -Ver¬
sicherungsamt statt .

Die von den vorbezeichneten Organen sowie von den Verwaltungsbehörden auf
grund dieses Gesetzes festgesetzten Strafen fließen , soweit nicht in diesem Gesetze ab¬
weichende Bestimmungen getroffen sind , in die Kasse der Versicherungsanstalt .

§ 146 . Personen , welche es unterlassen , im Falle der Sslbstversicherung oder der
freiwilligen Versicherung (§8 8 und 117 ) die vorgeschriebenen Zusatzmarken zu verwenden ,
können , sofern nicht nach anderen Gesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist , durch die
untere Verwaltungsbehörde ihres Beschäftigungsorts mit Ordnungsstrafe bis zu ein¬
hundertfünfzig Mark bestraft werden .

§ 147 . Den Arbeitgebern und ihren Angestellten ist untersagt , durch Uebereinkunft
oder mittels Arbeitsordnungen die Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzes zum
Nachteil der Versicherten ganz oder teilweise auszuschließen oder dieselben in der Ueber -
nahme oder Ausübung eines in Gemäßheit dieses Gesetzes ihnen übertragenen Ehren¬
amts zu beschränken . Vertragsbestimmungen , welche diesem Verbot zuwiderlaufen , haben
keine rechtliche Wirkung .

Arbeitgeber oder deren Angestellte , welche derartige Verträge geschlossen haben , werden ,
sofern nicht nach anderen gesetzlichen Vorschriften eine härtere Strafe eintritt , mit Geld¬
strafe bis zu dreihundert Mark oder mit Haft bestraft .

§ 148 . Die gleiche Strafe (8 147 ) trifft
1) Arbeitgeber , welche den von ihnen beschäftigten , dem Versicherungszwange unter¬

liegenden Personen wissentlich mehr als die Hälfte des für die beiden letzten Lohn¬
zahlungsperioden verwendeten beziehungsweise in denselben fällig gewordenen Betrages
an Marken bei der Lohnzahlung in Anrechnung bringen 109 Absatz 3 , 112 Absatz 2 ) ;

2 ) Angestellte , welche einen solchen größeren Abzug wissentlich bewirken ;
3 ) diejenigen Personen , welche dem Berechtigten eine Quittungskarte widerrechtlich

vorenthalten .
Die unter Ziffer 1 und 2 vorgesehenen Strafbestimmungen finden auf den Fall

des 8 119 keine Anwendung .
§ 149 . Arbeitgeber , welche wissentlich andere als die vorgeschriebenen Marken ver¬

wenden , sowie Angestellte und Versicherte , welche wissentlich eine solche unrichtige Ver¬

wendung bewirken , werden , sofern nicht nach anderen gesetzlichen Vorschriften eine härtere
Strafe eintritt , mit Geldstrafe von zwanzig bis zu eintausend Mark oder mit Gefängnis
bestraft . Sind mildernde Umstände vorhanden , so kann die Strafe bis auf drei Mark
oder einen Tag Haft ermäßigt werden .

8 150 . Die Strafbestimmungen der §8 142 , 143 , 147 bis 149 finden auch auf
die gesetzlichen Vertreter handlungsunfähiger Arbeitgeber , desgleichen auf die Mitglieder
des Vorstandes einer Aktiengesellschaft , Innung oder eingetragenen Genossenschaft , sowie
auf die Liquidatoren einer Handelsgesellschaft , Innung oder eingetragenen Genossenschaft
Anwendung .

8 151 . Wer in Quittungskarten Eintragungen oder Vermerke macht , welche nach
8 108 unzulässig sind , wird mit Geldstrafe bis zu zweitausend Mark oder mit Ge¬

fängnis bis zu sechs Monaten bestraft . Sind mildernde Umstände vorhanden , so kann

statt der Gefängnisstrafe auf Haft erkannt werden .
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§ 152 . Die Mitglieder der Vorstände und sonstiger Organe der Versicherungs¬
anstalten sowie die das AufsiLtsrecht über dieselben ausübenden Beamten werden , wenn ^
sie unbefugt Betriebsgeheimnisse offenbaren, welche kraft ihres Amts zu ihrer Kenntnis
gelangt sind , mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark oder mit Gefängnis bis
zu drei Monaten bestraft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Betriebsunternehmers ein.
§ 153 . Die in § 152 dezeichneten Personen werden mit Gefängnis , neben welchem

auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann, bestraft, wenn sie absicht¬
lich zum Nachteil der Betriebsunternehmer Betriebsgeheimnisse, welche kraft ihres Amts zu
ihrer Kenntnis gelangt waren , offenbaren, oder wenn sie geheim gehaltene Betriebs -
einrichtungen oder Betriebsweisen, welche kraft ihres Amts zu ihrer Kenntnis gelangt
sind, solange als diese Betriebsgeheimnisse sind, nachahmen.

Thun sie dies, um sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil zu verschaffen ,
so kann neben der Gefängnisstrafe auf Geldstrafe bis zu dreitausend Mark erkannt werden.

§ 154 . Mit Gefängnis nicht unter 1>rei Monaten , neben welchem auf Verlust der
bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann, wird bestraft , wer unechte Marken in
der Absicht anfertigt , sie als echt zu verwenden, oder echte Marken in der Absicht ver¬
fälscht , sie zu einem höheren Werte zu verwenden , oder wissentlich von falschen oder
verfälschten Marken Gebrauch macht.

Dieselbe Strafe trifft denjenigen, welcher wissentlich schon einmal verwendete
Marken in Quittungskarten abermals verwendet , oder solche Marken nach gänzlicher oder
teilweiser Entfernung der darauf gesetzten Entwertungszeichen veräußert oder feilhält.
Sind mildernde Umstände vorhanden , so kann auf Geldstrafe bis zu dreihundert Mark
oder Haft erkannt werden.

Zugleich ist auf Einziehung der Marken zu erkennen, ohne Unterschied, ob sie dem
Verurteilten gehören oder nicht . Auf diese Einziehung ist auch dann zu erkennen,
wenn die Verfolgung oder Verurteilung einer bestimmten Person nicht stattfindet .

H 155 . Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft wird be¬
straft , wer ohne schriftlichen Auftrag einer Versicherungsanstalt oder einer Behörde

1 ) Stempel , Siegel , Stiche , Platten oder andere Formen , welche zur Anfertigung
von Marken dienen können , anfertigt oder an einen anderen als die Versicherungsanstalt,
beziehungsweise die Behörde verabfolgt,

2) den Abdruck der in Ziffer 1 genannten Stempel , Siegel , Stiche, Platten oder
Formen unternimmt oderAbdrückean einen anderen als die Versicherungsanstalt , beziehungs¬
weise die Behörde verabfolgt .

Neben der Geldstrafe oder Haft kann auf Einziehung der Stempel , Siegel , Stiche,
Platten oder Formen erkannt werden, ohne Unterschied , ob sie dem Verurteilten ge¬
hören oder nicht .

Uebergangsbestimmungen .
8 156 . Für Versicherte , welche während der ersten fünf Kalenderjahre nach dem

Inkrafttreten dieses Gesetzes erwerbsunfähig werden und für welche während der Dauer
eines Beitragsjahres aus grund der Verficherungspflicht die gesetzlichen Beiträge entrichtet
worden sind, vermindert sich die Wartezeit für die Invalidenrente (8 16 Ziffer 1) um
diejenige Zahl von Wochen , während deren sie nachweislich vor dem Inkrafttreten
des Gesetzes , jedoch innerhalb der letzten fünf Jahre vor Eintritt der Erwerbsunfähigkeit ,in einem Arbeits - oder Dienstverhältnis gestanden haben, welches nach diesem Gesetz
die Versicherungspflicht begründen würde.

Diese Bestimmung findet auf die im 8 8 bezeichneten Personen keine Anwendung .
Bei Ermittelung des durchschnittlichenLohnsatzes (8 9 Absatz 3) wird für diejenige

Zeit , um welche sich die Wartezeit vermindert , die erste Lohnklasse zugrunde gelegt.
Die Vorschrift des 8 117 Absatz 2 findet auf die während der ersten vier Jahre

nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes freiwillig geleisteten Beiträge keine Anwendung .
8 157 . Für Versicherte , welche zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes das

40 . Lebensjahr vollendet haben und den Nachweis liefern, daß sie während der, dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes unmittelbar vorangegangenen drei Kalenderjahre insgesamt



estens 141 Wochen hindurch thatsächlich in einem nach diesem Gesetz die Versicherungs-
t begründenden Arbeits - oder Dienstverhältnis gestanden haben, vermindert sich

s Wartezeit für die Altersrente (8 16 Ziffer 2) , unbeschadet der Vorschriften des
32 , um so viele Beitragsjahre , als ihre Lebensjahre zur Zeit des Inkrafttretens des

Gesetzes die Zahl 40 übersteigen.
x § 158 . Eine unter § 17 Absatz 2 fallende Krankheit oder militärische Dienstleistung

wird auch in den Fällen der U 156 und 157 einem Arbeits - oder Dienstverhältnis
gleich geachtet . Dasselbe gilt von der Unterbrechung des Arbeits - oder Dienstverhältnisses
in dem Falle vs § 119 , insoweit diese Unterbrechung während eines Kalenderjahres
den Zeitraum »vn vier Monaten nicht übersteigt.

8 159 . ,/Äei Bemessung der auf grund des § 157 zu gewährenden Altersrenten
kommen, soweit es sich um Renten handelt , welche innerhalb der ersten zehn Jahre nach
dem Jnkraf/treten des Gesetzes zur Entstehung gelangen, für die vor dem Inkraft¬
treten des Gesetzes liegende Zeit die Steigerungssätze derjenigen Lohnklasse in Anrech¬
nung , wlloe dem durchschnittlichen Jahresarbcitsverdienste des Versicherten während
der im s / 57 bezeichnten 141 Wochen entsprechen , mindestens aber die der ersten
Lohnklase / für die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes liegende Zeit dagegen die den
wirklich entrichteten Beiträgen entsprechenden Steigerungssätze (§ 26 Absatz 2 ). Bei

>den nich/. Ablauf jener zehn Jahre zur Entstehung gelangenden Renten werden so -
^ wohl für die vor , als auch für die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes liegende Zeit

hie bteigerungssätze zugrunde gelegt , welche den nach dem Inkrafttreten des Gesetzes
Zentrihteten Beiträgen entsprechen , und zwar, wenn die Beiträge in verschiedenen Lohn-
kl/ssen entrichtet sind , nach dem Verhältnis der Zahl der in den einzelnen Lohnklassen

richteten Beiträge .
^ ^ 160 . Bei der Verteilung der während der ersten fünfzehn Jahre nach dem

, »2— ttreten dieses Gesetzes bewilligten Invaliden - und Altersrenten hat das Rechnungs-
wtiMA die Versicherungsanstalten, in deren Bezirken der Versicherte während der dem

lstWfttreten dieses Gesetzes unmittelbar vorangegangenen fünfzehn Jahre nachweislich
r einem die Versicherungspflicht nach diesem Gesetz begründenden Arbeits - oder Dienst¬

verhältnis gestanden hat, so zu belasten, als ob während dieser Zeit fortlaufend
Beiträge in der Lohnklasse I entrichtet worden wären .

Jede Versicherungsanstalt , welcher ein Teil solcher Renten auferlegt werden soll ,
ist berechtigt , nach Empfang der im Z 90 Absatz 1 angeordneten Mitteilung binnen
der daselbst vorgeschriebenen Frist von zwei Wochen sich die Führung des Nachweises
vorzubehalten , daß ein nach Absatz 1 zu berücksichtigendes Arbeits - oder Dienstver-
Mitnis auch im Bereiche einer anderen Versicherungsanstalt bestanden habe . Dieser

/ ilkchweis muß bei Vermeidung des Ausschlusses binnen drei Monaten nach Ablauf
^ liejer Frist erbracht werden.

/ Vor der Verteilung sind die nach Maßgabe der früher bestandenen Arbeits - oder'
enstverhältnisse zu belastenden Versicherungsanstalten zu hören . Erheben die letzteren

liderspruch , so hat das Reichs-Versicherungsamt über die Berücksichtigung zu beschließen .
Z 161 . Die in W 157 und 160 bezeichneten Nachweise sind durch Bescheinigung

r für die inbetracht kommenden Beschäftigungsorte zuständigen unteren Verwaltungs¬
behörden oder durch eine von einer öffentlichen Behörde beglaubigte Bescheinigung der
rbeitgeber zu führen .
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Gesetzeskraft.

mkrasl . V
ganz odertcilweise inki
desrats bestimmt ,
z 2 treten in den Kör
Bundesstaaten inkraft .
und beigedrücktem Kail

elm .

Fürst von Bismiecck.

8 >62 . Diejenigen Vorschriften dieses Gesetzes , welche st 5er
zur Durchführung der Jnvaliditäts - und Altersversicherung e gen
beziehen , treten mit dem Tage der Verkündung dieses Gesetzes inkraft . v

Im übrigen wird der Zeitpunkt , mit welchem das Gesetz ganz odo: teilweise inkrast
tritt , durch Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesrats bestimmt .

Die Bestimmungen der U 99 Absatz 2 und 121 Absatz 2 treten in den König¬
reichen Bayern und Württemberg mit Zustimmung dieser Bundesstaaten inkraft .

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiser¬
lichen Jnsiegel . '

Gegeben im Schloß zu Berlin , den 22. Juni 1889. ^

>!-. 8-) Wilhelm .
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